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1 Einleitung 
 

Die abresa Kundeninfo ELStAM im laufenden Betrieb richtet sich gezielt an Personalabrechnungs-

Fachbereiche. Für die Darstellung technischer Zusammenhänge, die vom Systemberater umzusetzen 

sind, gibt es ein eigenes Kapitel, das jedoch nicht den Schwerpunkt dieser Informationsschrift 

darstellt. 

 

Bitte lassen Sie sich nicht von der Fülle an Informationen abschrecken. Es wurden bewusst 

Redundanzen eingefügt, um die Auffindbarkeit der Information aus verschiedenen Kontexten heraus 

zu verbessern. Die Kundeninformation ist vor allem als Nachschlagewerk für Sonderfälle in der Arbeit 

mit ELStAM gedacht. 

Kapitel 2 stellt grundlegende Abläufe im ELStAM Verfahren dar.  

Kapitel 3 geht das Thema ELStAM aus Sicht der Geschäftsvorfälle der Personalabteilung an.  

Kapitel 4 zeigt Lösungen und Erklärungen für Fehlersituationen auf. 

Kapitel 5 vermittelt fallorientiert Hilfe zur Selbsthilfe. 

Kapitel 6 enthält weiterführende technische Erläuterungen für Systemberater. 

In einigen Kapiteln finden Sie zu Beginn des Kapitels eine Zusammenfassung. Diese ist mit 

einem Rahmen und dem Summensymbol und vom restlichen Text abgesetzt. 

 

Anmerkung: Viele Aussagen wurden aus Informationsschriften der Finanzbehörden sowie aus SAP-

Hinweisen, -Folien, -Dokumentationen und -Hilfetexten zusammengestellt. Dabei wird auf Grund der 

Vielzahl der Zitate und Teilzitate nicht immer exakt die Quelle angegeben. Gelegentlich wurden 

Originaltexte dem umgebenden Textfluss angepasst und technische Formulierungen so verändert, 

dass sie für die Zielgruppe verständlicher sind. Zitate und dem Originaltext sehr ähnliche Teststellen 

werden durch eine graue Schriftfarbe vom restlichen Text abgehoben. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass angesichts der Fülle des Materials etliche Aussagen ungeprüft 

übernommen werden mussten. Es wurden die üblichsten Geschäftsvorfälle berücksichtigt. Immer 

wieder wird es aber Spezialfälle geben, für die uns noch keine Praxiserfahrungen vorliegen und für 

die auch keine Handlungsanleitung der SAP zitiert werden kann. Wenn Sie ein Thema hier vermissen, 

teilen Sie uns das bitte mit. 

Wir bitten um Verständnis, dass die Information in Zukunft Überarbeitungen erfahren kann. In 

diesem Fall wird ein Update in einer neuen Version erfolgen.  

Insbesondere ändert sich mit ELStAM-Releases auf Seiten der Clearingstelle sowie mit Hinweisen 

bzw. Support Packages auf SAP-Seite das Systemverhalten, so dass hier angegebene 

Vorgehensweisen möglicherweise nicht mehr funktionieren.  
Wenn Sie auf Aussagen treffen, die Sie als unvollständig oder unzutreffend empfinden oder wenn Sie 

auf Konstellationen treffen, die hier nicht beschrieben sind, benachrichtigen Sie uns bitte.  

 

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, müssen jedoch 

ohne Gewähr bleiben. Diese Informationsschrift ersetzt nicht die individuelle juristische Beratung. 

 

Ihre Fragen und Anmerkungen richten Sie bitte an hotline@abresa.de. 
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Versionsinformation: 

 

Version 1 14.1.2014 
Version 2 26.2.2014 

Version 3 23.4.2014 

Version 4 7.5.2014 

Version 5 12.06.2014 

Version 6 18.9.2014 

Version 7 12.11.2014 

Version 8 9.2.2015 

Version 9 14.4.2015  

Version 10 2.9.2015 

Version 11 24.2.2016 
Version 12 19.8.2016 

Version 13 24.11.2016 

Version 14 23.1.2017 

Version 15 12.5.2017 

Version 16 26.11.2017 

Version 17 10.5.2019 

Version 18 14.2.2020 

Version 19 

 

Version Was geändert Wo 

18 Hinweis 2834226 ELStAM: Aufnahme der beschränkt Steuerpflichtigen zum 

01.01.2020 - Auslieferung (Support Package Dezember 2019) 

Kapitel Verpflichtung zum Datenabruf überarbeitet 

Kapitel Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer neu 

Kapitel Wohnsitzlose Arbeitnehmer neu 

Kapitel Felder Sonderverarbeitung und Grund überarbeitet 

Kapitel Pflege von beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern neu 

Kapitel Erstanmeldung bereits beschäftigter beschränkt Steuerpflichtiger 

neu 

Kapitel Einstellungen zum ELStAM-Verfahren in Teilapplikation LSTC 

überarbeitet 

Kapitel Teilapplikationen zum Ein- und Ausschalten von Funktionalität 
überarbeitet 

 

 

2.1.1 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.4.4 

3.2.7 

3.10.2 

 

6.2.1.2 

 

6.7 

18 Kapitel Quarantäne aufgrund nicht verarbeiteter Monatsliste neu 

Hinweise 2685803 ELStAM: Versenden von Meldungen während der 

Erstellung der Monatsliste, 2737850 ELStAM: Korrektur - Versenden von 

Meldungen während der Erstellung der Monatsliste und 2860573 ELStAM: 

Quarantäne Monatsliste - Aktivierung zum 01.01.2020 berücksichtigt 

2.3.3.3 

18 Kapitel Felder Sonderverarbeitung und Grund und Ausschluss bestimmter 
beschränkt Steuerpflichtiger vom ELStAM-Verfahren:  

Hinweis 2851022 IT 0012: Änderung in der Stammdatenpflege für 

beschränkt Steuerpflichtige zum 01.01.2020 berücksichtigt 

2.4.4 

3.2.7.1 

18 Grundlegende Überarbeitung des Kapitels Die ELStAM-Denkweise, Kapitel 

Das Referenzdatum Arbeitgeber - refDatumAG neu 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

18 Kapitel Wechsel von beschränkter zu unbeschränkter Steuerpflicht durch 
ELStAM neu auf Grund des Anhangs zu Hinweis 2848822 Steuer: 

3.2.7.3 
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Version Was geändert Wo 

Information zur Aufnahme der beschränkt Steuerpflichtigen ins ELStAM-

Verfahren zum 01.01.2020 

18 Kapitel Nutzung der Pauschalisierung gem. § 40a EStG Abs. 7 neu gem. 

Hinweis 2853135 Neue Pauschalierungsmöglichkeit für beschränkt 

steuerpflichtige Mitarbeiter 

3.2.7.4 

18 Kapitel Verlängerung eines Elster-Zertifikats mit Screenshots versehen 3.6.1.1 

18 Kapitel Übernahme von Mitarbeitern aus einem anderen System 
(Migration) überarbeitet 

3.10.1 

18 Kapitel Regelmäßige Toolnutzung, 

Sachbearbeiter Aufgabenliste, 

Checktool, 

Fehlende IdNr prüfen neu, 

Kapitel Fehlende IdNr ergänzt 

3.11 

3.11.1 

3.11.2 

3.11.3 

3.2.3 

18 Kapitel 552020102 Keine Abrufberechtigung mehr ab  

Kapitel 552020200 Keine Anmeldeberechtigung 

Arten der Sperre überarbeitet 

4.2.3.5 

4.2.3.7 

18 Kapitel Beschränkt Steuerpflichtige, die noch nicht am ELStAM-Verfahren 
teilnehmen neu 

4.2.3.5.4 

18 neues Kapitel 552020402 refDatumAG liegt nicht nach dem gespeicherten 

refDatumAG des umzumeldenden Arbeitsverhältnisses [refDatumAG = …] 

4.2.3.23 

18 Kapitel Tag Nutzdatenblock wurde nicht gefunden, Tag Datenpaket 
wurde nicht gefunden überarbeitet 

4.4.1.1 

18 Kapitel Keine XML-Antwort (Returnwert) vorhanden, Fehler beim Öffnen 
einer RFC-Verbindung, Unknown error during encryption sowie 
Folgefehler um einen neuen Praxisfall ergänzt 

4.4.1.3 

18 Kapitel Übertragung während Monatslistenerstellung (… 20:00:00 - … 
20:00:00) nicht möglich (HRPAYDEB2A 851) neu 

Hinweis 2685803 ELStAM: Versenden von Meldungen während der 

Erstellung der Monatsliste berücksichtigt 

4.4.1.7 

18 Neuer Fall für Kapitel Kein Eintrag in Tabelle V_T596L für ... 4.4.3.13 

18 Kapitel Steuerdaten nach dem ... werden durch Antwort zum ... nicht 
geändert ergänzt 

Hinweis 2685803 ELStAM: Versenden von Meldungen während der 

Erstellung der Monatsliste berücksichtigt 

4.4.3.17 

18 Kapitel Steuerdaten werden trotz Sonderverarbeitung … zum … 
aktualisiert neu 

4.4.3.25 

18 Kapitel Ummeldung zum … aufgrund Monatslistenerstellung nicht 
möglich und Ummeldung nur zum 1. des Monats möglich neu 

4.4.3.26 

4.4.3.27 
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Version Was geändert Wo 

Hinweis  2821964 ELStAM: Erstellung von Ummeldungen während 

Monatslistenerstellung berücksichtigt 

18 Kapitel Stichtag für die Ummeldung nicht erlaubt neu 

Hinweis  2821964 ELStAM: Erstellung von Ummeldungen während 

Monatslistenerstellung berücksichtigt 

4.4.3.28 

18 Kapitel Fehler beim Lesen des Infotyp IT… neu 4.4.3.29 

18 Neue Kapitel Meldungen im Selektionsbild von ELStAM-Reports und 

Erstellung von Ummeldungen während Monatslistenerstellung nicht 
möglich 

Hinweis  2821964 ELStAM: Erstellung von Ummeldungen während 

Monatslistenerstellung berücksichtigt 

4.4.4 

4.4.4.1 

18 Kapitel Eine Ummeldung durchführen, Ummeldung auf sich selbst 

überarbeitet 

5.2.6 

18 Klarstellung der Motivation für Zusammenfassungsentscheidungen in 

Kapitel Zusammenfassung in der Teilapplikation LSTC 
6.2.1.1 

18 Kapitel Einstellungen zum Elster-Zertifikat in Teilapplikation LSTK um 

Angaben zur CPI ergänzt 
6.2.3.2 

18 Kapitel Teilapplikationen zum Ein- und Ausschalten von Funktionalität 

Hinweise 2860573 ELStAM: Quarantäne Monatsliste - Aktivierung zum 

01.01.2020, 2685803 ELStAM: Versenden von Meldungen während der 

Erstellung der Monatsliste, 2834226 ELStAM: Aufnahme der beschränkt 

Steuerpflichtigen zum 01.01.2020 - Auslieferung und 2847638 

Lohnsteuerjahresausgleich für beschränkt Steuerpflichtige Mitarbeiter ab 

2020 berücksichtigt 

6.7 

17 Hinweis 2681537 ELStAM: Ab- und Anmeldung bei Vergabe neuer 

Identifikationsnummer berücksichtigt 
2.3.1 

17 Hinweis 2579717 ELStAM: Korrekturen und Verbesserungen 09/2017 

berücksichtigt 

2.3.2.2 

2.3.3.1 

4.4.3.2 

5.3.2 

17 Hinweis 2594115 ELStAM: Anpassung für das 

Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) berücksichtigt 

2.3.3.1 

4.4.3.17 

17 Hinweis 2551395 ELStAM: Anpassungen ELStAM Information - Letzte 

Meldung (2) berücksichtigt 

2.5.1 

17 Neue Version 3.1 der Informationsschrift der Finanzverwaltung mit dem 

Titel "ELStAM - Leitfaden zu Aktenabgaben und zum Steuernummern-

wechsel im Verfahren ELStAM" berücksichtigt 

Neues Kapitel Verlängerung des ELSTER-Zertifikats eingefügt. 

3.6.2.1 

3.6.3.3 

3.6.3.6 

4.2.2.2 

4.2.2.6 
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Version Was geändert Wo 

17 Neue Version 4.0 der Informationsschrift der Finanzverwaltung „ELStAM 

Hinweise zur Auslieferung der ELStAM zum Jahreswechsel“ im neuen 

Kapitel Erläuterung der Finanzverwaltung zur Auslieferung der ELStAM 
zum Jahreswechsel zitiert 

3.7.5 

17 Berücksichtigung eines Praxisfalls im Kapitel 551005003 Der 
Datenübermittler ist als nicht lebend gemeldet 

4.2.1.8 

17 Hinweis 2582703 ELStAM: Aktualisieren von Steuerdaten bei 

Verfahrenshinweis 552020103 und 552020102 berücksichtigt 

4.2.3.5 

4.2.3.6 

17 Berücksichtigung eines neuen Praxisfalls im Kapitel AGSTNR ... nicht im 
System vorhanden. Vorhandene Zuordnung AGSTNR ... 

4.4.2.5 

17 Ergänzung einer weiteren möglichen Ursache in Kapitel Kein Eintrag in 
P01E2_TRANS_ST mit NDTIC vorhanden 

4.4.2.7 

17 Berücksichtigung eines neuen Praxisfalls in den Kapiteln 

Beschäftigungsbeginn 00.00.0000 muss größer 01.01.1900 sein, 

Fehler bei Bestimmung des Beschäftigungsbeginns lt. Arbeitsvertrag und 

Einstellungen zum ELStAM-Verfahren in Teilapplikation LSTC 

4.4.3.5 

4.4.3.21 

6.2.1.2 

17 Hinweis 2598409 ELStAM: Keine Zuordnung zur Personalnummer bei 

unzureichender Leseberechtigung des Infotyp Organisatorische Zuordnung 

(IT01) berücksichtigt,  

Kapitel Keine Pernr zur IdNr und AG-Steuernummer zum … gefunden auf 

Basis des Hinweises neu eingefügt 

4.4.3.6 

 

 

4.4.3.23 

17 Lösung für Altfälle in Kapitel IdNr fehlt in IT 0012 zum ... 4.4.3.16 

17 Kapitel Meldung (GUID …) in Quarantäne: Monatsliste … (AGSTNR …) 
nicht verab neu eingefügt 

4.4.3.24 

17 Im Kapitel AG-Steuernummern aus ELStAM und Stammdaten 
unterschiedlich Hinweise auf Teilapplikation LSTZ ergänzt und eine Kapitel-

Zusammenfassung hinzugefügt. 

4.4.3.8 

17 Ergänzung weiterer möglicher Ursachen und Lösungen im Kapitel AG ... 
/Monatsliste ...: Monatsliste zukünftiger Monat ... bereits vorhanden 

4.4.2.2 

17 Hinweis 2608725 ELStAM: Korrekturen und Verbesserungen 01/2018 Punkt 

2 im Kapitel Nutzung der Transaktion "Meldungen im Fehlerfall erneut 
zuordnen" zur Abmeldung ("Direkt-Abmeldung") berücksichtigt 

5.2.7.2 

17 Neues Kapitel Nutzung der Transaktion "Meldungen im Fehlerfall erneut 
zuordnen" zum Ändern der Einspielreihenfolge von Monatslisten-
Meldungen auf Grund des Hinweises 2685803 ELStAM: Versenden von 

Meldungen während der Erstellung der Monatsliste 

5.2.11 

17 Hinweis 2756770 ELStAM: Statusänderung auf manuell verarbeitet 

berücksichtigt 
5.7.4 

17 Ergänzung einer Aussage zum Gültigkeitszeitraum in den Kapiteln 

Zusammenfassung in der Teilapplikation LSTC und Zusammenfassung in 
der Teilapplikation LSTD 

6.2.1.1 

6.2.2.1 
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Version Was geändert Wo 

17 Hinweis 2576154 ELStAM: Stichtagsgenaue Auswertung der Teilapplikation 

LSTZ bei Massenabmeldungen und Versionswechsle auf 7 von Hinweis 

1992566 ELStAM: Informationen zum Wechsel der 

Arbeitgebersteuernummer berücksichtigt 

6.2.4.2 

17 Neues Kapitel Teilapplikationen zum Ein- und Ausschalten von 
Funktionalität auf Grund des Hinweises 2685803 ELStAM: Versenden von 

Meldungen während der Erstellung der Monatsliste 

6.7 

16 Genauere Erläuterung der Unterscheidung von Sperre bei Anmeldung und 

Sperre durch Monatsliste  

2.4.3 

16 Präzisierung der Prüfgründe für Hauptarbeitgeber-Kennzeichen und 

Beschäftigungsbeginn 

2.5.3 

16 Kapitel Wechsel der Arbeitgebersteuernummer– Berücksichtigung der 

Version 3.0 des „Leitfadens zu Aktenabgaben und zum Steuernummern-

wechsel im Verfahren ELStAM“ 

3.6.3.2 

16 Aktualisierung der Internetadresse und des Aufrufpfades für das 

Kontaktformular der ELStAM-Hotline. 

Anpassung des Kapitels an das neue Layout des Formulars. 

Detailliertere Erläuterung der für eine Anfrage an die ELStAM-Hotline ggf. 

relevanten Tags innerhalb des Meldungs-XML. 

4.1.1 

16 Kapitel Fehler: Tag Datenpaket wurde nicht gefunden mit Returncode 
190017301. Es ist ein Fehler beim Zugriff auf das Backend-System 
aufgetreten neuer Link zur Verfügbarkeit der Server der Clearingstelle 

4.4.1.5 

16 Kapitel 551005008 Die Steuernummer … ist nicht als Arbeitgeber 
gemeldet – Berücksichtigung der Version 3.0 des „Leitfadens zu 

Aktenabgaben und zum Steuernummernwechsel im Verfahren ELStAM“  

4.2.2.8 

16 Kapitel 552020215 Zu dem refDatumAG der Anmeldung liegt bereits ein 
Hauptarbeitsverhältnis vor grundlegend überarbeitet 

4.2.3.17 

16 Kapitel Kein Eintrag in Tabelle V_T596L für ... vorhanden Prüfpunkte 

ergänzt 

4.4.3.13 

16 Kapitel Steuerdaten nach dem ... werden durch Antwort zum ... nicht 
geändert detaillierte Handlungsanleitung ergänzt 

4.4.3.17 

16 Kapitel Änderung ab … führt zu Aktualisierung IT 0012 ab … neu 

(Das ehemalige Kapitel 4.4.3.18 wurde zu 4.4.3.20) 

4.4.3.18 

16 Kapitel Beschäftigungsbeginn 00.00.0000 muss größer 01.01.1900 sein 

neu 

4.4.3.21 

16 Kapitel Für … konnte das Startdatum für das Verfahren nicht gelesen 
werden neu 

4.4.3.22 

16 Kapitel Hilfe zur Bearbeitung der Meldungen aus Prüfung AN001 neu 

Dazugehörige neue Unterkapitel: 

Vorgehensvorschlag 
Zum ... liegt keine Anmeldung zur AGSTNR ... vor 
Zum ... liegt eine Anmeldung als NAG vor 
552020205 Anmeldedatum ... vor Meldepflicht 

5.7.5 

 

 

5.7.5.1 
5.7.5.2 

5.7.5.3 

5.7.5.4 
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Version Was geändert Wo 

552020215 Zum Anmeldedatum liegt bereits ein Hauptarbeitsverhältnis 
vor 
552020203 Erneute Anmeldung nicht möglich 
552020202 Arbeitnehmer unbekannt: die IdNr kann nicht verifiziert 
werden 
552020213 Das refDatumAG der Anmeldung muss nach dem ... liegen 

5.7.5.5 

 

5.7.5.6 

5.7.5.7 

 

5.7.5.8 

16 Kapitel Merkmal DE2EL Zusammenhang zu Merkmal ENTRY herausgestellt 6.1.3 

16 Ergänzung zum Exit HRPAYDET_E2_BESCHBEG und zum Customizing für 

Rentner 

6.1 
6.1.1 

6.1.3 

6.1.4 

 

Die Beschreibung früherer Änderungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden älteren Versionen. 
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2 Ablauf bei laufendem ELStAM-Verfahren 

2.1 Rechtliche Grundlagen für ELStAM-Abruf und Datenpflege 

2.1.1 Verpflichtung zum Datenabruf 

Mit der Erstanmeldung einer Identifikationsnummer (IdNr) endet für den Arbeitgeber die 

Übergangsfrist zum Einstieg in ELStAM für diese IdNr. 

Danach ist er verpflichtet, die ELStAM neu eingestellter Arbeitnehmer abzurufen und in das 

Lohnkonto zu übernehmen (§ 39e Absatz 4 Satz 2 EStG). Dies erfolgt jeweils ab Beginn des 

Arbeitsverhältnisses. Der Abruf erfolgt durch den Arbeitgeber ohne Einwilligung des Arbeitnehmers 

und ohne Bescheinigung des Wohnsitzfinanzamts. 

2.1.1.1 Kein Abruf ohne Identifikationsnummer 

Allerdings ist kein Abruf ohne die Identifikationsnummer des Arbeitnehmers möglich. Sollte ein 

Mitarbeiter keine IdNr. haben, muss er eine der alten Lohnsteuerkarte ähnliche Bescheinigung vom 
seinem Wohnsitzfinanzamt vorlegen, die den Arbeitgeber von der Pflicht des Abrufs von ELStAM 

befreit, bis eine IdNr. vorliegt (§39e Absatz 8 EStG). 

Fehlt die IdNr. ohne Verschulden des Arbeitnehmers, kann der Arbeitgeber bis zu drei Monate die 

voraussichtlichen familiengerechten Lohnsteuerabzugsmerkmale anwenden (§ 39c Absatz 1 Satz 2 

EStG). Der Arbeitnehmer hat nachzuweisen, dass er die Verzögerung der Vorlage der IdNr. nicht zu 

vertreten hat. Der Arbeitgeber muss diesen Sachverhalt im Lohnkonto dokumentieren. 

Wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber seine IdNr. vorsätzlich oder fahrlässig nicht mitteilt, ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, die Steuerklasse 6 anzuwenden, da er ohne IdNr. die ELStAM nicht abrufen 

kann (§ 39c Absatz 1 Satz 1 EStG). Er sollte dies im Lohnkonto vermerken. Das gilt auch, wenn die 
ersten drei Monate nach Beginn der Beschäftigung verstrichen sind, ohne dass der MA seine IdNr. 

mitgeteilt hat. 

Fazit: 
Bei fehlender IdNr. hängt Ihre Reaktion also sehr vom Verhalten des Arbeitnehmers ab. Nur wenn er 

unverschuldet seine Daten nicht mitteilt und Ihnen nachweisen kann, dass er das Fehlen der IdNr. 

nicht zu vertreten hat, dürfen Sie die voraussichtlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale für maximal 3 

Monate anwenden. 

2.1.1.2 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 

Ab 1.1.2020 sind auch beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer im ELStAM-Verfahren anzumelden. 

Eine Ab- und Anmeldung beim Wechsel der Steuerpflicht ist nicht mehr vorgesehen. 

Als Konsequenz wird keine getrennte Lohnsteuerbescheinigung mehr erstellt, d.h. es erfolgt kein 

Wechsel des Bescheinigungszeitraums mehr. Zudem wird für die Betroffenen nun ein 

Jahressteuerausgleich durchgeführt. 

Die Teilnahme am ELStAM-Verfahren ist jedoch zunächst nur für Arbeitnehmer mit den 

Steuerklassen 1 und 6 und ohne weitere Besonderheiten vorgesehen. 

Zitat aus Hinweis 2834226 ELStAM: Aufnahme der beschränkt Steuerpflichtigen zum 01.01.2020 - 

Auslieferung: "Laut BMF-Schreiben vom 07.11.2019 gilt die Teilnahme am ELStAM-Verfahren noch 

nicht für Fälle, in denen für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer ein Freibetrag im Sinne des § 

39a EStG berücksichtigt wird. Entsprechendes gilt, wenn deren Arbeitslohn nach den Regelungen in 

Doppelbesteuerungsabkommen auf Antrag von der Besteuerung freigestellt oder, wenn der 

Steuerabzug nach den Regelungen in Doppelbesteuerungsabkommen auf Antrag gemindert oder 

begrenzt wird. Liegt Ihnen eine solche Papier-/Ersatz-Bescheinigung vor, tritt diese für den 
vermerkten Gültigkeitszeitraum an die Stelle der bereits abgerufenen ELStAM. Sie haben in diesem 
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Fall den Lohnsteuerabzug anhand der Bescheinigung vorzunehmen und das Betriebsstättenfinanzamt 

sperrt den Arbeitgeberabruf für Sie." 

Die IdNr kann vom Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber beantragt werden (mit dem "Antrag zur 
Erteilung einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 20__ für beschränkt 

einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer"). Bei Beantragung durch den Arbeitgeber ist eine 

Vollmacht des Arbeitnehmers erforderlich. Diese ist auf Seite 4 des Antragsformulars integriert und 

muss vom Arbeitnehmer und vom zuständigen Arbeitgebervertreter unterschrieben werden.  

 

Der damit ausgelöste Versand der Zuteilung einer IdNr an den Arbeitgeber hat den Vorteil, dass die 

IdNr nicht mehr in der Post des Arbeitnehmers verloren gehen kann. Bei Abgabe des Formulars ohne 

eine bereits bekannte IdNr ist zudem zwingend eine Kopie eines amtlichen Dokuments beizulegen, 

aus dem die Identität der Person hervorgeht, beispielsweise Personalausweis, Reisepass oder 
Geburtsurkunde. Sollte bereits eine IdNr für den Arbeitnehmer existieren, dann wird dem 

Arbeitgeber diese mitgeteilt. Der Antrag ist an das zuständige Betriebsstättenfinanzamt zu richten. 

Ein Musterformular finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=034005 

 

2.1.1.3 Wohnsitzlose Arbeitnehmer 

Von den Finanzbehörden wurde ein neuer Vordruck Antrag auf Vergabe einer steuerlichen 

Identifikationsnummer für nicht meldepflichtige Personen durch das Finanzamt im Formular-

Management-System (FMS) des Bundes (www.formulare-bfinv.de) veröffentlicht. Formular-ID 

010250 bzw. Rubrik Steuerformulare->Lohnsteuer (Arbeitnehmer). 

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=3590CB0CCEBC078C32F4 

Da Wohnsitzlose melderechtlich nicht erfasst sind, können nur die Steuerklassen 1 

(Hauptarbeitsverhältnis) und 6 (Nebenarbeitsverhältnis) ohne Kinderfreibetrag und ohne Angabe 

zum Kirchensteuerabzug im ELStAM-Verfahren abgerufen werden. 

2.1.1.4 Kulanz bei technischen Problemen 

Der Arbeitgeber kann die voraussichtlichen familiengerechten Lohnsteuerabzugsmerkmale auch 

dann für bis zu drei Monate anwenden, wenn technische Störungen den Abruf der ELStAM 

verhindern (§ 39c Absatz 1 Satz 2 EStG). Der Begriff der "technischen Störung” wird dabei recht weit 

gefasst. Er erstreckt sich auf technische Schwierigkeiten bei Anforderung und Abruf, Bereitstellung 

oder Übermittlung der ELStAM, jedoch auch auf eine verzögerte Ausstellung der Bescheinigung für 

den Lohnsteuerabzug durch das Finanzamt (Rz. 95 des BMF-Anwendungsschreibens vom 07.08.2013, 

BStBl 2013 I, 951). 

Ebenfalls unter die Kulanz bei technischen Störungen fallen nach einer Verfügung der 
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main alle Fälle, in denen ohne Zutun des Arbeitnehmers und ohne 

eine Änderung seiner persönlichen Verhältnisse nicht zutreffende ELStAM abgerufen werden, die zu 
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einem inkorrekten Lohnsteuerabzug führen. Dabei wurden vor allem folgende Fallkonstellationen 

benannt:  

• Aufgrund einer unvollständigen Datenlieferung durch die Gemeinde entfällt die 

Ehegattenverknüpfung. Dadurch teilt die Finanzverwaltung dem Arbeitgeber eine 

unzutreffende Steuerklasse mit (z. B. Wegfall der Steuerklasse 3). 

• Eine fehlerhafte Anmeldung als Hauptarbeitgeber durch einen weiteren Arbeitgeber führt zu 

Unrecht zur Mitteilung der Steuerklasse 6 gegenüber dem eigentlichen Hauptarbeitgeber. 

Das Recht zur Festlegung des Hauptarbeitsverhältnisses liegt beim Arbeitnehmer. Als 

Voraussetzung für die Fehlerhaftigkeit der Anmeldung als Hauptarbeitgeber im Sinne einer 

"technischen Störung" muss der Arbeitnehmer diesem Arbeitgeber unmissverständlich 
seinen Wunsch zur Behandlung als Nebenarbeitsverhältnis mitgeteilt haben. Dies muss er 

dem Hauptarbeitgeber jedoch nicht nachweisen, damit dieser die "Kulanz bei technischen 

Problemen" anwenden kann. 

Da bis zur Bereitstellung und Anwendung der zutreffenden Lohnsteuerabzugsmerkmale als ELStAM 

oder Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug mehrere Monate verstreichen können, ist die Regelung 

des § 39c Abs. 1 Satz 2 EStG weit und praxisorientiert auszulegen (OFD Frankfurt/M v. 17.09.2015 - S 

2363 A - 34 - St 212), wobei nach allgemeiner Rechtsauslegung die Begrenzung der Kulanzfrist auf 

drei Kalendermonate nicht durch eine "weite Auslegung" ausgehöhlt werden darf. 

Es ist zu empfehlen, dass der Arbeitgeber vor Anwendung der weit ausgelegten Kulanzregelung sich 

vom Arbeitnehmer bestätigen lässt, dass die inkorrekten ELStAM ohne sein Zutun und ohne 
Änderung der persönlichen Verhältnisse bzw. trotz Mitteilung des Wunsches auf Anmeldung als 

Nebenarbeitsverhältnis gegenüber dem anderen Arbeitgeber zustande kamen. 

2.1.1.5 Ausnahme bei verschiedenartigen Bezügen 

Die bisherigen Nichtbeanstandungsregel bei verschiedenartigen Mehrfachbezügen ist ab dem 

1.1.2017 durch § 39e Abs. 5a EStG gesetzlich geregelt, siehe Kapitel 3.2.4 (Personen mit mehreren 

aktiven Personalnummern (doppelte IdNr, Mehrfachbeschäftigung)). 

2.1.1.6 Zeitliche Einschränkung 

ELStAM-An- und -Abmeldungen können maximal zum 1.1. des aktuellen Jahres rückdatiert werden, 

im Januar und Februar zum 1.1. des Vorjahres. 

Ummeldungen können maximal zum Ersten des aktuellen Monats rückdatiert werden. 

2.1.2 Recht zum Datenabruf 

Die FAQ der ELStAM-Internetseite treffen zum Recht auf Datenabruf durch den Arbeitgeber folgende 

Aussage: 

Kann ein Arbeitgeber auch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Abmeldung des 

Arbeitnehmers dessen ELStAM weiterhin abrufen? Antwort: Nein. 

Da immer wieder die Frage aufkam, wann genau der Arbeitgeber das Recht zum ELStAM-Abruf oder 
auch zur Weiternutzung der ELStAM hat, wurden folgende Fragen an die fachliche ELStAM-Hotline 

gesendet und telefonisch wie folgt beantwortet. 

Frage 1: Reicht das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses und die Mitteilung der IdNr durch den 

Arbeitnehmer, um den Arbeitgeber zum Abruf der ELStAM zu berechtigen?  

Antwort: Schon die Mitteilung der IdNr. durch den Arbeitnehmer berechtigt den Arbeitgeber zum 

Abruf der ELStAM.  

Frage 2: Wann kann ein Arbeitgeber ein Hauptarbeitsverhältnis anmelden? Benötigt er dazu 

irgendein Dokument oder muss er sich zumindest vom Arbeitnehmer irgendeine Art Willenserklärung 
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unterschreiben lassen?  

Antwort: Wenn der Arbeitnehmer nichts Gegenteiliges äußert, kann ein Abruf als Hauptarbeitgeber 

erfolgen. Am besten ist es aber, die Haupt-/Nebenarbeitgebereigenschaft im Einstellungsbogen 

abzufragen. 

Frage 3: Kann ein Hauptarbeitsverhältnis zur Abwicklung einer nachträglichen Einmalzahlung (z.B. 

Abfindung) bestehen bleiben, obwohl der Arbeitsvertrag bereits beendet ist, wenn der Arbeitnehmer 

kein Folgearbeitsverhältnis hat? Analog Rentenzahlungen (ggf. von mehreren verschiedenen 

Rentenzahlern): Hier besteht kein Arbeitsverhältnis. Reicht die einfache Willenserklärung des 

Zahlungsempfängers, um einen der Rentenzahler zum Abruf als Hauptarbeitgeber zu berechtigen? 

Antwort: In beiden Fällen sollte eine entsprechende Willenserklärung vom Arbeitnehmer bzw. 

Rentner unterschrieben werden. Diese hat dann dieselbe Wirkung wie ein bestehender 

Arbeitsvertrag. 

Frage 4: Gibt es eine Regelung, die den Abruf der ELStAM ohne Arbeitsverhältnis oder eine ähnliche 
Rechtsgrundlage verbietet? 

Antwort: Es gibt keine spezifische Regelung, nur das Datenschutzgesetz. Ein Arbeitgeber kann im 

Zweifel jedoch die ELStAM abrufen. Der Arbeitnehmer kann bestimmte Arbeitgeber für den Abruf 

sperren lassen. Damit hat der Arbeitnehmer gegenüber bestimmten ehemaligen Arbeitgebern seinen 

Datenschutz selbst in der Hand. 

2.1.3 Relevanz des Geburtsdatums 

Zur Prüfung der IdNr. gegen Eingabefehler wird das Geburtsdatum gegengeprüft. Bei Personen, 

deren Geburtstag, Geburtsmonat und /oder Geburtsjahr nicht bekannt ist, ist die fehlende Angabe 

jeweils mit Nullen aufzufüllen, z.B. 00.02.1978. 

2.1.4 Ausweis der abgerufenen ELStAM gegenüber dem Arbeitnehmer 

Die Lohnsteuerabzugsmerkmale gelten gegenüber dem Arbeitnehmer als bekannt gegeben, sobald 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Ausdruck der Lohnabrechnung mit den darin ausgewiesenen 

ELStAM aushändigt oder elektronisch bereitgestellt hat (vgl. § 39e Absatz 6 Satz 3 EStG i.V.m. § 39 

Absatz 1 Satz 5 und Satz 6 EStG). Die vom Arbeitgeber abgerufenen ELStAM sind daher in der 

üblichen Lohnabrechnung anzugeben (§ 39e Absatz 5 Satz 2 EStG). Damit ist sichergestellt, dass der 

Arbeitnehmer zeitnah über seine aktuellen ELStAM informiert wird. 

Informationen für den Systembetreuer zum Thema ELStAM auf dem Entgeltbeleg finden Sie in 

Kapitel 6.4 (Entgeltbeleg). 

2.1.5 Arbeitgeberwechsel 

Der lohnsteuerliche Grundsatz, dass es zu einem Zeitpunkt nur ein Hauptarbeitsverhältnis geben 

kann, bleibt auch im elektronischen Verfahren bestehen. 

Bei der Anmeldung eines Arbeitnehmers als Hauptarbeitgeber wird daher geprüft, ob bereits ein 

Arbeitgeber für diesen Arbeitnehmer eine Anmeldung als Hauptarbeitgeber vorgenommen hat. 

Ist bisher kein Hauptarbeitgeber vorhanden, kann die Anmeldung eines Arbeitnehmers im 

Hauptarbeitsverhältnis auch rückwirkend bis zum 01.01. des Jahres (bei Anmeldung bis zum 

28.02./29.02. rückwirkend bis zum 01.01. des Vorjahres) erfolgen. 

War ein anderer Hauptarbeitgeber vorhanden und hat dieser das Arbeitsverhältnis bereits 

abgemeldet, kann die Anmeldung des neuen Arbeitgebers rückwirkend bis zur Abmeldung des 

bisherigen Arbeitgebers erfolgen. 

Ist bereits ein Hauptarbeitgeber vorhanden und hat dieser bis zur Anmeldung des neuen 

Arbeitgebers als Hauptarbeitgeber den Arbeitnehmer nicht in der ELStAM-Datenbank abgemeldet, 

führt die Anmeldung des neuen Arbeitgebers dazu, dass der bisherige Arbeitgeber vom Haupt- zum 
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Nebenarbeitgeber wird. Die Anmeldung als Hauptarbeitgeber „verdrängt“ den bisherigen 

Hauptarbeitgeber. Der neue Arbeitgeber wird grundsätzlich mit Wirkung zum Tag der Anmeldung 
zum Hauptarbeitgeber. Als Ausnahme davon gilt folgende 6-Wochen-Regelung: 

Ist bereits ein Hauptarbeitgeber vorhanden und hat dieser bis zur Anmeldung des neuen 

Arbeitgebers die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mitgeteilt, führt die Anmeldung des 

neuen Arbeitgebers als Hauptarbeitgeber innerhalb von sechs Wochen nach dem Referenzdatum 
des Arbeitgebers (i.d.R. ist dieses identisch mit dem Beschäftigungsbeginn) dazu, dass der neue 

Arbeitgeber sich rückwirkend als Hauptarbeitgeber anmelden kann und der bisherige Arbeitgeber 

rückwirkend vom Haupt- zum Nebenarbeitgeber wird.  

Meldet also der neue Arbeitgeber innerhalb von sechs Wochen nach Beschäftigungsbeginn 

(Referenzdatum Arbeitgeber) den Arbeitnehmer in der ELStAM-Datenbank als Hauptarbeitgeber an, 

erhält er die ELStAM des ersten Arbeitsverhältnisses rückwirkend unabhängig davon, ob bereits ein 

Arbeitgeber als Hauptarbeitgeber angemeldet ist und die Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses ggf. nicht mitgeteilt hat. 

Gerade diese 6-Wochen-Regelung kann in der Praxis zu Problemen führen, z.B. wenn eine 

Anmeldung innerhalb der 6 Wochen nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte und der 

Vorarbeitgeber den Mitarbeiter nicht rechtzeitig abgemeldet hat. Anmerkungen zum Umgang mit 

dieser Situation finden Sie in Kapitel 4.5.8 (Anmeldung als Hauptarbeitgeber nach der Sechs-Wochen-

Frist) 

2.1.6 Beschäftigungsende 

Der Arbeitgeber ist im elektronischen Verfahren verpflichtet, den Arbeitnehmer bei 

Beschäftigungsende in der ELStAM-Datenbank abzumelden, indem er den Tag der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses unverzüglich mitteilt (§ 39e Absatz 4 Satz 5 EStG). Er erhält hierüber eine 

Abmeldebestätigung. 

Nachträgliche Zahlungen für einen Beschäftigungsmonat (z.B. nachträglich gezahlte Zuschläge) 

werden mit den vorliegenden ELStAM abgewickelt.  
Für einmalige Zahlungen nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (z.B. Urlaubsabgeltung 
und Abfindung) sind die aktuellen ELStAM des Zuflussmonats zu verwenden. Um diese zu erhalten, 

muss der Arbeitnehmer in der ELStAM-Datenbank angemeldet werden. Hierbei ist anzugeben, ob es 

sich um ein Haupt- oder Nebenarbeitsverhältnis handelt. Dies sollte mit dem Arbeitnehmer 

abgesprochen werden, da eine erneute Anmeldung als Hauptarbeitgeber zur Folge hat, dass ein 

eventuell bereits vorhandener Hauptarbeitgeber zum Nebenarbeitgeber wird (siehe auch Kapitel 

2.1.5 Arbeitgeberwechsel). Erfolgt keine Absprache mit dem Arbeitnehmer, ist die einmalige Zahlung 

mit der Steuerklasse 6 zu besteuern. 

Zahlungen nach dem Tod eines Mitarbeiters gelten als den Angehörigen zugeflossen (§ 1 Abs. 1 Satz 
2 LStDV und Abs. 1 Satz 1 R 19.9 LStR 2015).  (Genauer: die Hinterbliebenen, die als Rechtsnachfolger 

des Mitarbeiters Vergütungen aus dessen früheren Arbeitsverhältnis beziehen, gelten steuerlich 

selbst als Arbeitnehmer, §1 Abs. 1 Satz 2 LStDV) 

Sie können laufenden Arbeitslohn für den Sterbemonat jedoch an den Verstorbenen zahlen und 

müssen nur die Lohnsteuerbescheinigung auf den Angehörigen ausstellen (Abs. 1 Satz 2 R 19.9 LStR 

2015), zu den technischen Voraussetzungen siehe Kapitel 3.3.1.3 (Nachträgliche Zahlung an einen 

verstorbenen Mitarbeiter). Für spätere Zahlungen können Sie den Rechtsnachfolger (meist der 

Ehepartner) bei ELStAM als Hauptarbeitgeber anmelden oder die Zahlung an den Verstorbenen mit 

Steuerklasse 6 leisten. 
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3 Geschäftsvorfälle im ELStAM-Verfahren 

3.1 Grundlegende Konzepte 

3.1.1 Die ELStAM-Denkweise 

Bei ELStAM müssen Sie sich immer bewusst machen, dass Sie zwei Systeme - Ihr System und die 

Clearingstellen-Datenbank - mit ihren Zuständen vor sich haben, die sich nur über eine 

unvollständige Schnittstelle gegenseitig abstimmen.  

Zudem haben Sie über den Zustand im System der Clearingstelle oft nur eine lückenhafte 

Information. Dies ist vor allem der Fall, wenn ein zweiter Arbeitgeber mit seinen Meldungen diesen 

Zustand verändert, was Sie jedoch nur einmal monatlich über die Änderungsliste der Clearingstelle 

erfahren.  

Hier ein (konstruiertes doch nicht unrealistisches) Beispiel für die bei ELStAM nötige Denkweise: 

Ein Arbeitnehmer (AN) ist bei der Clearingstelle durch seinen Arbeitgeber (AG) im Nebenarbeits-

verhältnis gemeldet. Das SAP-System führt den MA im Zustand „nicht angemeldet“. Das kann 

beispielsweise die Ursache haben, dass im SAP die Anmeldung und ihre Antwort gelöscht wurden. 

Eine weitere mögliche Ursache ist eine Migration auf das SAP-System nach der Anmeldung durch ein 

anderes System, ohne den Anmeldezustand zu übertragen.  

Als Beispielfall soll im September 2015 das Arbeitsverhältnis rückwirkend zum 1.1.2015 als 

Hauptarbeitsverhältnis angemeldet werden. 

Auf dem Zeitstrahl der Clearingstelle (in Folge immer blau) ergibt sich folgende Ausgangssituation: 

 

 

Auf dem Zeitstrahl des SAP-System des Arbeitgebers (in Folge immer rot) sieht es dagegen wie folgt 

aus: 

 

Auf Grund der Unkenntnis des Zustands bei der Clearingstelle wird zum Stichtag 1.1.2015 eine 

Anmeldung als Hauptarbeitgeber ausgelöst. 

Als Antwort wird eingelesen: „Erneute Anmeldung nicht möglich, Arbeitnehmer ist bereits 

angemeldet“. Dies zeigt dem Arbeitgeber, dass das Arbeitsverhältnis bei der Clearingstelle bereits 

hinterlegt ist. Ob es bei der Clearingstelle als Haupt- oder Nebenarbeitsverhältnis geführt wird, ist 
ihm zu diesem Zeitpunkt jedoch noch unbekannt. Die Zeitstrahlen auf den Systemen ändern ihren 

Zustand nicht: 

 

 

 

 

Jedoch hat der Arbeitgeber Wissen hinzugewonnen, sodass sich für ihn nun folgender Zeitstrahl für 

seine Kenntnis über den Anmeldezustand des Mitarbeiters ergibt (???? ist ein unbekanntes Datum): 

 

 

Der Arbeitgeber weiß nun also, dass das Arbeitsverhältnis am 1.1.2015 angemeldet war. Diese 

Anmeldung kann zu einem unbekannten früheren Zeitpunkt erfolgt sein. 

AG ist Nebenarbeitgeber des AN seit 1.6.2013 

1.6.2013 

AN ist nicht bei ELStAM angemeldet 

???? 

AN ist bei ELStAM angemeldet 

1.1.2015 

AG ist Nebenarbeitgeber des AN seit 1.6.2013 

1.6.2013 

AN ist nicht bei ELStAM angemeldet 

Seiten 60 bis 69 des Originaldokuments 
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Um dem SAP den Anmelde-Zustand des Arbeitnehmers bei der Clearingstelle bekannt zu machen, 

erfolgt eine Ummeldung zum 1.9.2015 (siehe 5.2.6 Eine Ummeldung durchführen, Ummeldung auf 

sich selbst und 5.1.5 Klären des Meldezustand einer IdNr bei der Clearingstelle). Der Stichtag 1.9.2015 
ist der frühestmögliche Termin für eine Ummeldung im September 2015, da Ummeldungen nur mit 

Stichtag im aktuellen Monat möglich sind. 

Im Beispielfall mit Migration ist das übrigens nicht nur pro forma nötig, um dem SAP den Zustand des 

Arbeitsverhältnisses mitzuteilen, sondern wäre ohnehin das korrekte Vorgehen bei nicht erfolgter 

Abmeldung aus dem Altsystem gewesen. 

Diese Ummeldung macht der Clearingstelle das SAP-System als Datenlieferant bekannt (siehe 3.6.3.1 

Identifizierungslogik bei der Clearingstelle). 

Die Ummeldung erzeugt jedoch auch ein neues Beginndatum auf dem Zeitstrahl der Clearingstelle 

("refDatumAG", siehe 3.1.2 Das Referenzdatum Arbeitgeber - refDatumAG). Daher erlangt der 

Arbeitgeber durch die Ummeldung keine Kenntnis mehr über das ursprüngliche Anmeldedatum. 

Als Antwort werden ELStAM für ein Nebenarbeitsverhältnis geliefert. Der Zustand der Zeitstrahlen ist 

nun: 

 

 

 

 

 

Für eine schnellstmögliche Statusänderung auf ein Hauptarbeitsverhältnis kommt nun nur noch eine 

Abmeldung zum 1.9.2015 und eine Anmeldung zum 2.9.2015 in Frage, da die Ummeldung 
Änderungen im Zustand auf der Clearingstellendatenbank für davor liegende Zeiträume unmöglich 

gemacht hat (siehe 5.3.2 Abwicklung des Wechsels zwischen Haupt- und Nebenarbeitsverhältnis und 

3.1.2 Das Referenzdatum Arbeitgeber - refDatumAG).  

Zustand der Zeitstrahlen nach Anmeldung als Hauptarbeitgeber:  

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2013 1.9.2015 

AG ist Nebenarbeitgeber des AN seit 1.9.2015 

1.6.2013 1.9. 2.9.2015 

AG ist Nebenarbeitgeber des AN seit 1.6.2013 

ab 1.9.2015 ist das SAP-System der 

Empfänger für Monatslisten-Meldungen zu 

dem Arbeitsverhältnis ("Datenlieferant") 

AN ist nicht bei ELStAM angemeldet 

AG ist Nebenarbeitgeber des AN seit 

1.6.2013 bis einschließlich 1.9.2015 
AG ist Hauptarbeitgeber des AN ab 2.9.2015 

AN ist nicht bei ELStAM angemeldet 

AG ist Nebenarbeitgeber des AN  

genau am 1.9.2015  

SAP als Datenlieferant ab 1.9.2015 

AG ist Hauptarbeitgeber des AN ab 2.9.2015  
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3.1.2 Das Referenzdatum Arbeitgeber - refDatumAG 

3.1.2.1 Das Konzept des refDatumAG bezogen auf ein Arbeitsverhältnis 

Das Referenzdatum Arbeitgeber (refDatumAG) ist ein Konzept der Clearingstelle, das festlegt, ab 

wann für ein Beschäftigungsverhältnis bzw. für einen Teilzeitraum des Beschäftigungsverhältnisses 

ELStAM bereitgestellt werden sollen. Beachten Sie, dass sich dieses Datum durchaus auch nach dem 

Beschäftigungsbeginn liegen kann. 

Mit Hilfe des refDatumAG organisiert die Clearingstelle die Einmaligkeit des ELStAM-Abrufs pro 

Zeitpunkt in den Hauptarbeitsverhältnissen einer Person (IdNr) und die Abfolge von Teilzeiträumen in 

den Beschäftigungsverläufen dieser Person bei ihren Arbeitgebern. 

Am einfachsten stellen Sie sich das refDatumAG als Schnitt auf dem Zeitstrahl vor, den die 

Clearingstelle pro Person (IdNr) und Arbeitgeber (Arbeitgebersteuernummer) führt. Jeder dieser 

Schnitte macht die Vergangenheit auf dem Zeitstrahl unzugänglich, wirkt also wie eine Sperre für den 

Zugang zur Vergangenheit vor dem Zeitpunkt des Schnittes.  

Erschwerend kommt hinzu, dass einmal erfolgte "Schnitte" auf dem Zeitstrahl eines Arbeitsverhält-

nisses nie wieder rückgängig gemacht werden können, selbst wenn ihre Bildung nur irrtümlich 

erfolgte. 

Eine weitere Erschwernis sind Restriktionen bezüglich der überhaupt noch für ändernde Aktionen 

offenen Zeiträume. So können An- und Abmeldungen bis frühestens zum 1.1. des aktuellen Jahres 
erfolgen, im Januar und Februar bis frühestens zum 1.1. des Vorjahres. Ummeldungen sind nur mit 

Stichtag im aktuellen Monat möglich. 

Die Clearingstelle hat ihre Ansicht über die Bildung und Verwendung des refDatumAG nicht öffentlich 

transparent gemacht, daher sind wir in einiger Hinsicht auf Beobachtungen angewiesen. Uns 

bekannte Anlässe zur Bildung eines Schnittes auf dem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Zeitstrahl, 

verbunden mit einem neuen refDatumAG, sind: 

• die Anmeldung eines Arbeitsverhältnisses (unabhängig davon, ob im Haupt- oder 

Nebenarbeitsverhältnis), 

• die Abmeldung eines Arbeitsverhältnisses, 

• die Ummeldung, 

• der Wechsel vom Haupt- ins Nebenarbeitsverhältnis durch Anmeldung eines 

Hauptarbeitsverhältnisses durch einen anderen Arbeitgeber, 

• der Abruf einer Bruttoliste. 

 

Beispiel:  

Ein Arbeitgeber A meldet ein Arbeitsverhältnis mit Person P zum 1.1.2016 an. Diese Anmeldung 

erfolgt versehentlich im Nebenarbeitsverhältnis. Der Arbeitgeber bemerkt das erst später. Er meldet 

das Nebenarbeitsverhältnis zum 31.12.2016 ab und ein Hauptarbeitsverhältnis zum 1.1.2017 an. Zum 

1.11.2018 erfolgt eine Ummeldung auf Grund eines Zertifikatswechsels. Zum 31.10.2019 meldet er 

das Arbeitsverhältnis ab.  

Es ergibt sich der unten dargestellte Zeitstrahl, wobei die roten Striche "Schnitte" auf dem Zeitstrahl 

symbolisieren. So können im Beispiel ändernden Aktionen auf dem Zeitstrahl nur noch frühestens 

zum 1.11.2019 erfolgen, da die Abmeldung zum 31.10.2019 den Zeitstrahl für jegliche Änderungen 
vor diesem Datum gesperrt hat. Wenn also beispielsweise die Abmeldung versehentlich zum 

31.10.2019 erfolgte, das Arbeitsverhältnis in der realen Welt jedoch bereits am 15.9.2019 endete, so 

ist es dem Arbeitgeber nicht möglich, seine Abmeldung auf das korrekte Austrittsdatum zu 

korrigieren.  
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Blau dargestellt sind sachlich unterschiedliche Zeiträume.  

 

 

 

 

Man sieht, dass zu sachlich gleich zu bewertenden Zeiträumen mehrere Abschnitte auf dem 

Zeitstrahl gehören können. Im Beispiel wurde ein solcher neuer Abschnitt durch die Ummeldung zum 

1.11.2018 gebildet. 

3.1.2.2 Der Zeitstrahl des Arbeitnehmers und dessen Rückwirkung auf die Zeitstrahlen 
der Arbeitsverhältnisse 

Der Anlass "Wechsel vom Haupt- ins Nebenarbeitsverhältnis durch Anmeldung eines 

Hauptarbeitsverhältnisses durch einen anderen Arbeitgeber" zeigt jedoch, dass die Zeitstrahlen pro 

Person (nämlich einer pro Arbeitgeber der Person) von der Clearingstelle miteinander in Beziehung 

gesetzt werden.  

Stellen Sie sich hierfür am einfachsten einen übergreifenden Zeitstrahl pro Person (IdNr) vor, auf dem 

nur Hauptarbeitsverhältnisse ihre Spur hinterlassen. Pro Person wird so gesichert, dass zu jedem 

Zeitpunkt nur ein Hauptarbeitsverhältnis angemeldet ist. 

Zeitpunkte auf dem persönlichen Zeitstrahl begrenzen, anders als Schnitte auf dem Zeitstrahl der 

Arbeitsverhältnisse eines Arbeitnehmers bei einem Arbeitgeber, den Zugriff auf die Vergangenheit 

vor dem Zeitpunkt nicht. Der Zeitstrahl einer Person ist also nicht als Abfolge mit Schnitten, sondern 

tatsächlich nur als Abfolge "besetzter" und "freier" Zeiträume für Hauptarbeitsverhältnisse zu sehen. 

Im Beispiel oben ergibt sich für Person P folgender Zeitstrahl der Hauptarbeitsverhältnisse: 

 

 

 

Dieser personenbezogene Zeitstrahl sorgt dafür, dass frühestens zum 1.11.2019 ein neues 

Hauptarbeitsverhältnis für Person P angemeldet werden kann, egal durch welchen Arbeitgeber. 

Im Beispiel wird so verhindert, dass ein neuer Arbeitgeber ein ab dem 16.9.2019 beginnendes 

Arbeitsverhältnis mit diesem Beschäftigungsbeginn anmelden kann. Eine Anmeldung durch den 

neuen Arbeitgeber wird frühestens zum 1.11.2019 gültig, obwohl in der realen Welt ein sequenzieller 

Wechsel des Hauptarbeitsverhältnisses zum 16.9.2019 erfolgte. Grund hierfür ist das Fehlen einer 

Möglichkeit zur Korrektur irrtümlicher "Schnitte" auf den Zeitstrahlen der Arbeitsverhältnisse. Das 

macht mittelbar auch die Korrektur der Dauer des Hauptarbeitsverhältnisses auf dem Zeitstrahl des 

Arbeitnehmers P unmöglich. 

Beispiel Verfahrenshinweis 552020103 (Wechsel des Hauptarbeitgebers. Neues refDatumAG für das 

aktuelle Arbeitsverhältnis ...): 

Die Rückwirkung des "persönlichen" Zeitstrahls auf die Zeitstrahlen der Arbeitsverhältnisse soll an 

einem weiteren Beispiel verdeutlicht werden. Person P ist im ELStAM-Verfahren seit 1.1.2017 von 

Arbeitgeber H im Hauptarbeitsverhältnis angemeldet.  

1.1.2016 1.11.2018 31.10.2019 

Arbeitgeber A mit 

Arbeitnehmer P 

Hauptarbeitsverhältnis zwischen A und P 

1.1.2017 

Nebenarbeitsverhältnis  

Hauptarbeitsverhältnis mit A 

31.10.2019 1.1.2017 
Arbeitnehmer P 
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Der persönliche Zeitstrahl von P sieht wie folgt aus: 

 

 

 

Der Zeitstrahl für die Arbeitsverhältnisse der Person P bei Arbeitgeber H sieht ähnlich aus: 

 

 

 

Zum 1.5.2017 meldet Arbeitgeber N irrtümlich ein Hauptarbeitsverhältnis an, obwohl in der realen 

Welt nur ein Nebenarbeitsverhältnis besteht. Es ergibt sich folgender neuer Zeitstrahl: 

 

 

 

Das löst auf dem persönlichen Zeitstrahl des Arbeitnehmers eine Änderung aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Änderung löst wiederum eine Aktion der Clearingstelle auf dem Zeitstrahl des 

Arbeitsverhältnisses von Person P bei Arbeitgeber H aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Arbeitgeber N hat somit durch seine Hauptarbeitgeber-Anmeldung den 1.5.2017 nicht nur für 

sich als neues refDatumAG hinterlegt, sondern auch bei Arbeitgeber H die Bildung eines neuen 

refDatumAG zum 1.5.2017 ausgelöst. 

Hauptarbeitsverhältnis mit H 

1.1.2017 
Arbeitnehmer P 

Hauptarbeitsverhältnis zwischen P und H 

1.1.2017 

Arbeitgeber H mit 

Arbeitnehmer P 

Hauptarbeitsverhältnis zwischen P und N 

1.5.2017 

Arbeitgeber N mit 

Arbeitnehmer P 

Hauptarbeitsverhältnis mit H 

1.1.2017 
Arbeitnehmer P 

Hauptarbeitsverhältnis zwischen P und N 

1.5.2017 

Arbeitgeber N mit 

Arbeitnehmer P 

1.5.2017 

Hauptarbeitsverhältnis mit N 

Hauptarbeitsverhältnis mit H 

1.1.2017 
Arbeitnehmer P 

Hauptarbeitsverhältnis zwischen P und N 

1.5.2017 

Arbeitgeber N mit 

Arbeitnehmer P 

1.5.2017 

Hauptarbeitsverhältnis mit N 

Hauptarbeitsverhältnis zwischen P und H 

1.1.2017 

Arbeitgeber H mit 

Arbeitnehmer P 1.5.2017 

Nebenarbeitsverhältnis zwischen P und H 
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3.1.2.3 Auswirkung des persönlichen Zeitstrahls bei der Anmeldung eines 
Hauptarbeitsverhältnisses 

Trifft die Anmeldung eines Arbeitsverhältnisses auf ein bereits angemeldetes Arbeitsverhältnis 

desselben Arbeitgebers, wird diese Anmeldung immer abgelehnt, unabhängig davon, ob es sich um 

Haupt- oder Nebenarbeitsverhältnisse handelt. 

Auch die Anmeldung eines Hauptarbeitsverhältnisses in einer "Lücke" zwischen zwei 
Hauptarbeitsverhältnissen desselben Arbeitgebers ist nicht möglich, da die An- und Abmeldung des 

letzten Arbeitsverhältnisses einen Schnitt auf dem Zeitstrahl der Beschäftigungsverhältnisse des 

Arbeitnehmers bei diesem Arbeitgeber erzeugt hat. Der Anmeldeversuch wird in diesem Fall mit dem 

Verfahrenshinweis 552020213 Das refDatumAG der Anmeldung muss nach dem Ende der 
Beschäftigung aus der letzten Abmeldung liegen abgelehnt. 

Trifft jedoch die Anmeldung eines Arbeitsverhältnisses auf ein bereits angemeldetes 

Hauptarbeitsverhältnis eines anderen Arbeitgebers, so kommt die Reaktion auf die Umstände an. 

Die Anmeldung eines neuen Hauptarbeitsverhältnisses (     ) kann auf die folgenden fünf Konstellatio-

nen bezüglich weiterer Hauptarbeitsverhältnisse (      ) anderer Arbeitgeber auf dem persönlichen 

Zeitstrahl des Arbeitnehmers (      ) treffen: 

(1) Am und nach dem Stichtag der Anmeldung ist kein Hauptarbeitsverhältnis auf dem 

persönlichen Zeitstrahl verzeichnet. 

 

(2) Am Stichtag der Anmeldung ist ein Hauptarbeitsverhältnis verzeichnet, das vor dem Stichtag 

begann und noch nicht beendet ist. 

 

(3) Am Stichtag der Anmeldung ist ein Hauptarbeitsverhältnis verzeichnet, das vor dem Stichtag 

begann und das bereits abgemeldet ist. 

 

(4) Genau am Stichtag der Anmeldung beginnt ein weiteres Hauptarbeitsverhältnis 

 

(5) Am Stichtag der Anmeldung ist kein Hauptarbeitsverhältnis verzeichnet, doch zu einem 

späteren Zeitpunkt liegt bereits ein Hauptarbeitsverhältnis vor. 

 

 

 

Ausschließlich (!) in der Konstellation 2 spielt zudem die sogenannte Kulanzfrist (oder "Sechs-

Wochen-Frist") eine Rolle:  

• Wenn das refDatumAG innerhalb von 6 Wochen vor dem Anmeldetag liegt und zum 

RefDatumAG noch ein anderes Hauptarbeitsverhältnis aktiv angemeldet ist, wird dieses 

Hauptarbeitsverhältnis in ein Nebenarbeitsverhältnis umgewandelt und das neue 

Hauptarbeitsverhältnis beginnt zum gemeldeten refDatumAG. 

• Wenn das refDatumAG mehr als 6 Wochen vor dem Anmeldetag liegt und zum RefDatumAG 

noch ein anderes Hauptarbeitsverhältnis aktiv angemeldet ist, dann beginnt das neue 

Hauptarbeitsverhältnis zum Eingangsdatum der Anmeldung (also zu einem anderen 

refDatumAG, als angemeldet) und das bestehende Hauptarbeitsverhältnis wird zu diesem 

Datum in ein Nebenarbeitsverhältnis umgewandelt. 

Um es noch einmal zu betonen, in den Konstellationen 3 bis 5 erfolgt keine Anwendung der 

Kulanzfrist, für Konstellation 1 ist die Kulanzfrist nicht relevant. 
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Person 

Person 

Person 

Person 

Person 
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Das neue Hauptarbeitsverhältnis (      ) wird abhängig von der Konstellation und der Anwendung der 

Kulanzfrist wie folgt gültig. 

(1) Am und nach dem Stichtag der Anmeldung ist kein Hauptarbeitsverhältnis auf dem 
persönlichen Zeitstrahl verzeichnet. 

Das neue Hauptarbeitsverhältnis wird zum angemeldeten refDatumAG auf dem persönlichen 

Zeitstrahl (      ) und auf dem Zeitstrahl der Arbeitsverhältnisse des Arbeitnehmers bei dem 

anmeldenden Arbeitgeber (      ) hinterlegt. 

 

 

 

(2) Am Stichtag der Anmeldung ist ein Hauptarbeitsverhältnis verzeichnet, das vor dem Stichtag 

begann und noch nicht beendet ist. 

Bei Anmeldung innerhalb der Kulanzfrist wird das gemeldete refDatumAG zum neuen 
refDatumAG, bei Anmeldung nach der Kulanzfrist wird das Empfangsdatum der Meldung bei 

der Clearingstelle zum neuen refDatumAG. An der grundsätzlichen Abwicklungslogik, nach 

einmal festgelegtem neuen refDatumAG (    ) ändert das nichts. 

Mit dem neuen refDatumAG wird der anmeldende Arbeitgeber zum Hauptarbeitgeber, der 

bisherige Arbeitgeber (      ) wird zum Nebenarbeitgeber (      ). 

 

 

 

 

 

(3) Am Stichtag der Anmeldung ist ein Hauptarbeitsverhältnis verzeichnet, das vor dem Stichtag 

begann und das bereits beendet ist. 

Das neue Hauptarbeitsverhältnis wird zum Folgetag der Abmeldung des am gemeldeten 

refDatumAG bestehenden Hauptarbeitsverhältnis gültig. Der neue Arbeitgeber erhält mit der 

Anmeldebestätigungsliste den Verfahrenshinweis 552020103 Wechsel des Hauptarbeit-
gebers. Neues refDatumAG für das aktuelle Arbeitsverhältnis …, mit dem ihm das von 

seiner Anmeldung abweichende refDatumAG mitgeteilt wird.3) 

 

 

 

 

(4) Genau am Stichtag der Anmeldung beginnt ein weiteres Hauptarbeitsverhältnis. 

Die Anmeldung wird mit Verfahrenshinweis 552020215 Zu dem refDatumAG der Anmeldung 
liegt bereits ein Hauptarbeitsverhältnis vor abgelehnt. Es erfolgt keine Änderung auf den 

Zeitstrahlen. 
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(5) Am Stichtag der Anmeldung ist kein Hauptarbeitsverhältnis verzeichnet, doch zu einem 

späteren Zeitpunkt liegt bereits ein Hauptarbeitsverhältnis vor. 

Der neue Arbeitgeber wird zum gemeldetem refDatumAG zum Hauptarbeitgeber. Ab dem 
ersten Tag des bereits bestehenden Hauptarbeitsverhältnisses wird das neu angemeldete 

Arbeitsverhältnis in ein Nebenarbeitsverhältnis (      ) umgewandelt. Der neu anmeldende 

Arbeitgeber erhält mit der Anmeldebestätigungsliste eine Bestätigung der Anmeldung und 

mit der nächsten Monatsliste den Verfahrenshinweis 552020103 Wechsel des 
Hauptarbeitgebers. Neues refDatumAG für das aktuelle Arbeitsverhältnis …, mit dem ihm 

der Wechsel auf das Nebenarbeitsverhältnis mitgeteilt wird. 

 

 

 

 
 

Auch wenn im weiteren zeitlichen Verlauf weitere Lücken in den Hauptarbeitsverhältnissen 

bestehen, bleibt es bei diesem einen Wechsel auf das Nebenarbeitsverhältnis. 

 

 

 

 

Bei einer Kombination der Konstellationen 3 und 5, d.h. bei Lücken in den Hauptarbeitsverhältnissen 

und Anmeldung innerhalb der Laufzeit eines abgemeldeten Hauptarbeitsverhältnisses eines anderen 
Arbeitgebers, wird das refDatumAG des neuen Hauptarbeitsverhältnisses gemäß Konstellation 3 

gebildet und die weiteren Zeiträume werden gemäß Konstellation 5 abgewickelt. Der anmeldende 

Arbeitgeber erhält sowohl in der Anmeldebestätigungsliste als auch in der nächsten Monatsliste den 

Verfahrenshinweis 552020103 Wechsel des Hauptarbeitgebers. Neues refDatumAG für das aktuelle 
Arbeitsverhältnis …. In der Anmeldebestätigungsliste teilt der Verfahrenshinweis das von der 

Anmeldung abweichende refDatumAG mit. In der Monatsliste wird ihm der Wechsel auf das 

Nebenarbeitsverhältnis mitgeteilt. 

 

 

 

 

3.1.2.4 Finden des refDatumAG im SAP 

Das aktuell gültige refDatumAG finden Sie am einfachsten über den Report ELSTAM: 

LOHNSTEUERMERKMALE ANZEIGEN (TRANSAKTION PC00_M01_CE2LD0 - MELDUNGEN ANZEIGEN, PROGRAMM 

RPCE2LD0) heraus. Rufen Sie den Report ohne die Selektion nur aktuelle Datensätze selektieren und 

mit der Ausgabeoption Protokoll auf. Schauen Sie sich die Eingangs-Meldungen ("Antwort …" oder 

"Änderungsliste") von der neuesten ausgehend in die Vergangenheit an. In der Sortierung der Liste 

ist das ein Vorgehen von unten nach oben. Das erste refDatumAG, das Sie finden, ist das vermutliche 

refDatumAG des Beschäftigungsverhältnisses. Sollten jedoch Meldungen gelöscht oder nicht 

abgerufen worden sein, so kann bei der Clearingstelle ein anderes refDatumAG hinterlegt sein. 

In Eingangsmeldungen (Antworten und Änderungslisten-Meldungen), die das Setzen eines neuen 

refDatumAG mitteilen, finden Sie das bei der Clearingstelle aktuell für das Beschäftigungsverhältnis 

gültige refDatumAG in der Spalte Gütig ab. 
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Achtung, nicht jedes Gültig ab Datum in einer Änderungslisten-Meldung muss ein neues refDatumAG 

sein. Änderungslisten-Meldungen, die einfache steuerliche Änderungen mitteilen, enthalten ein 

Gültig ab Datum, das kein neues refDatumAG darstellt. Nur bei Änderungslisten mit Verfahrenshin-

weisen, die ausdrücklich ein neues refDatumAG setzen, ist das Gültig ab Datum zur Ermittlung des 

aktuell gültigen refDatumAG heranzuziehen. 

Wenn die Clearingstelle mit einer Änderungsliste ein neues refDatumAG mitgeteilt hat, finden Sie 

dieses sowohl in der Spalte Gültig ab, als auch i.d.R. im Meldungstext, als auch in der Spalte Datum 
Hw. 

  

In An-, Ab- und Ummeldungen (Ausgangsmeldungen) finden Sie das angeforderte neue refDatumAG 

in der Spalte Gütig ab. Ziehen Sie dieses Datum nur im Notfall (bei gelöschter Eingangsmeldung) für 

Rückschlüsse auf das aktuelle refDatumAG heran, da einerseits nur erfolgreiche Aktionen das 

refDatumAG ändern und andererseits in der Antwort der Clearingstelle ein abweichendes 

refDatumAG mitgeteilt worden sein kann.  

 

 

 

Die Spalte refGueltigAb in Abmeldungen gibt das dem Arbeitgeber-System bekannte Referenzdatum 
für das abzumeldende Beschäftigungsverhältnis an. Der Report ELSTAM: AN- UND ABMELDUNGEN 

ERSTELLEN (TRANSAKTION PC00_M01_CE2VD0_OUT - AN- UND ABMELDUNGEN ERSTELLEN, PROGRAMM 

RPCE2VD0_OUT) belegt es mit dem neuesten refDatumAG, das es in der SAP-Datenbank findet. Das 

Datum kann jedoch nur sicher ermittelt werden, wenn alle erfolgreichen Ausgangsmeldungen und 

deren Antworten sowie alle Änderungslisten-Meldungen vorhanden sind. 

Im Beispiel einer einfachen Abfolge von An- und Abmeldung wird das Feld refGueltigAb der 

Abmeldung mit dem Gültig ab Datum der Anmeldungsbestätigung belegt. 

  Anmeldung: 

 

 Antwort auf die Anmeldung (keine Veränderung des angeforderten refDatumAG, keine 

Ablehnung der Anmeldung): 
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 refGueltigAb der Abmeldung ist das Gültig ab Datum der Antwort auf die Anmeldung: 

 

3.1.3 Die Arbeitsweise das Reports ELStAM An- und Abmeldungen erstellen 

Hier werden ab Version 19 weitere Grundkonzepte zum Verstehen der Zusammenhänge in ELStAM 

erläutert. 

3.1.4 Zeitstrahlen innerhalb des SAP-Systems 

Hier werden ab Version 19 weitere Grundkonzepte zum Verstehen der Zusammenhänge in ELStAM 

erläutert. 

3.2 Konstellationen bei der Datenpflege 

3.2.1 Reaktion auf Papierbescheinigungen 

3.2.1.1 Besondere Bescheinigung nach §39 Abs. 1 Satz 2 EStG 

Beispiel: 

 

Diese Bescheinigung hat dieselbe Funktion wie früher die Lohnsteuerkarte und wie die ELStAM. Sie 
wird nur einmal je IdNr. erstellt und kann daher als Grundlage für die Hauptarbeitgeber-Eigenschaft 

herangezogen werden. Daraus ergibt sich folgerichtig die Notwendigkeit, diese Bescheinigung nur im 
Original anzuerkennen. Der Finanzbeamte, der eine solche Bescheinigung ausstellt, hat die Pflicht, 

die ELStAM für die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung zu sperren, damit die ELStAM nicht wie eine 

zweite Steuerkarte wirken. Wenn dies erfolgt ist, erhalten Sie über einen ELStAM-Abruf die 

Steuerklasse 6 wegen vorliegender Sperre. Daher müssen Sie für den MA im IT 0012 eine 

Nichtteilnahme wegen der Besonderen Bescheinigung eintragen.  

Erfassen Sie dazu im Infotyp 0012 im Feld Sonderverarbeitung den Wert nicht teilnehmen und im Feld 
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Schritt 3: Massenanmeldung auf der neuen Steuernummer 

Wichtig: Die detaillierte Vorgehensweise finden Sie in der Dokumentation des Reports. 

(siehe auch 5.2.2 Durchführen einer Massenab- und -anmeldung) 

(8) Ein Personalbereich/ -teilbereich wird einer anderen lohnsteuerlichen Betriebsstätte zugeordnet 

Fallbeschreibung: 
Eine untergeordnete organisatorische Einrichtung ändert ihre Zuordnung zur lohnsteuerlichen 

Betriebsstätte. Die alte und neue lohnsteuerlichen Betriebsstätten bleiben aktiv, deren 

Steuernummern bleiben erhalten. 

 

Konsequenz ELStAM-Verfahren: 
Abmeldung auf der alten Steuernummer, Anmeldung auf der neuen Steuernummer. 

 

Lösung(Vorgehen im SAP System): 
Zeitraumgenaue Änderung der Zuordnung des Personalbereichs- /teilbereichs zur lohnsteuerlichen 

Betriebsstätte über den Personalbereich Berichtswesen, Teilapplikation LSTB 

Datensätze des Infotyps 'Organisatorische Zuordnung' (0001) zum Stichtag der geänderten 

Zuordnung splitten. 

An-/Abmeldungen über die normale Funktionalität des Reports RPCE2VD0_OUT. 

 

Schritt 1: Ändern Sie die Zuordnung zum Stichtag im Personalbereich Berichtswesen für 

Teilapplikation LSTB 'Lohnsteuerbescheinigung'. 

Schritt 2: Splitten Sie den Infotypsatz 'Organisatorische Zuordnung' (0001) zum Stichtag. 
Schritt 3: Die Abmeldung mit der Steuernummer der alten lohnsteuerlichen Betriebsstätte sowie die 

Anmeldung mit der Steuernummer der neuen lohnsteuerlichen Betriebsstätte werden mit dem 

normalen Lauf des Reports 'ELStAM: An- und Abmeldungen erstellen' (RPCE2VD0_OUT) erstellt. 

3.6.3 Vorgehen im SAP-System bei Wechsel der Steuernummer und/oder des 
Zertifikates des Datenlieferanten 

Ein unsauber vollzogener Wechsel der Arbeitgebersteuernummer oder des ELSTER-

Zertifikats führt dazu, dass Sie keinen Zugriff mehr auf bereits bei ELSTAM angemeldete 

Arbeitsverhältnisse haben. Dies bemerken Sie aber oft erst spät, weil neu angemeldete 

Arbeitsverhältnisse Ihnen den Eindruck einer funktionierenden Kommunikation mit ELSTAM 

vermitteln. 

Warum das so ist, erfahren sie in Unterkapitel 3.6.3.1 (Identifizierungslogik bei der Clearingstelle). 

Wie ein Wechsel der Arbeitgebersteuernummer oder des ELSTER-Zertifikats abgewickelt wird, 

erfahren Sie in den Unterkapiteln 3.6.3.2 (Wechsel der Arbeitgebersteuernummer) und 3.6.3.3 

(Wechsel des ELSTER-Zertifikats). Sollte bei Ihnen ein gleichzeitiger Wechsel von Steuernummer 

und Zertifikat vorliegen, so folgen Sie der für diesen Fall angegebenen Reihenfolge in Kapitel 

3.6.3.3 (Wechsel des ELSTER-Zertifikats). 

Die Verlängerung des ELSTER-Zertifikats ist Gegenstand von Kapitel 3.6.3.6. 

In Unterkapitel 3.6.3.4 (Abwicklung auf mehreren Systemen) erfahren Sie wie man ELStAM bei 

Benutzung mehrerer Systeme aufsetzen und betreiben muss.  

Auch wer definitiv nur ein Produktivsystem betreibt, kann von unerwarteten Zertifikatsfehlern 
betroffen sein, wenn der Datenaustausch mit der Clearingstelle über eine mit anderen Systemen 

geteilte Kommunikations-Software läuft. Wie Sie herausfinden, ob das bei Ihnen der Fall ist und 

wie Sie proaktiv Fehler vermeiden, ist in Kapitel 3.6.3.5 (Schutz vor unbemerktem Austausch des 

ELSTER-Zertifikats) zu finden. 

Seiten 96 bis 99 des Originaldokuments 
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3.6.3.1 Identifizierungslogik bei der Clearingstelle 

Die Clearingstelle identifiziert den Empfänger von Änderungsinformationen zu einem angemeldeten 

Arbeitsverhältnis über die zwei bei der Anmeldung übermittelten Informationen: 

• Steuernummer des Datenlieferanten,  

• Steuernummer des Arbeitgebers. 

Datenlieferant ist der Inhaber des bei der Anmeldung eines Arbeitsverhältnisses verwendeten 

ELSTER-Zertifikats. Dies muss nicht der Arbeitgeber selbst sein. Der Datenlieferanten ist jedoch 

derjenige, der sich für die Richtigkeit der übermittelten Daten verbürgt. Die Verwendung eines 

ELSTER-Zertifikats ersetzt in diesem Sinne die Unterschrift. 

Die Identifizierung des Datenlieferanten erfolgt über die Steuernummer, für die das verwendete 

ELSTER-Zertifikat beantragt wurde. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass zu einer 
Steuernummer auf Antrag durchaus mehrere ELSTER-Zertifikate ausgestellt werden können. Diese 

werden jedoch bei ELStAM ein und demselben Datenlieferanten zugeordnet, da sich die 

Steuernummer des Zertifikatsinhabers nicht unterscheidet. Wenn im Folgenden vereinfachend von 

"zwei verschiedenen Zertifikaten" die Rede ist, dann muss es sich dabei um zwei ELSTER-Zertifikate 

zu unterschiedlichen Steuernummern handeln. 

Jede Änderung an relevanten steuerlichen Daten einer IdNr wird unter der Arbeitgebersteuer-

nummer und unter dem Zertifikat bei der Clearingstelle zur Abholung hinterlegt, mit denen zuvor ein 

Arbeitsverhältnis für die IdNr angemeldet wurde. Solange sich bei Ihnen nichts an der 

Arbeitgebersteuernummer oder am Zertifikat ändert, können diese Informationen in Form der 

monatlichen Änderungslisten von Ihrem SAP abgerufen werden.  

Dies ist unten wie folgt symbolisch dargestellt. Für IdNr 8711 wurde aus einem SAP-System mit 

Zertifikat 1 ein Arbeitsverhältnis unter Arbeitgebersteuernummer A angemeldet. Wenn nun aus dem 

System Änderungslisten mit Zertifikat 1 und Steuernummer A abgefragt werden, werden 

Änderungen zu IdNr 8711 gesendet. 

 

Bei Änderungen am Zertifikat oder an der Arbeitgebersteuernummer13 erfolgt dieser Abruf durch 
das SAP jedoch unter einer veränderten Arbeitgeber-Identifizierung. Die Clearingstelle kann nun die 

für Ihre Mitarbeiter hinterlegte Information nicht mehr Ihrem Abholversuch zuordnen. Im Ergebnis 

bekommen Sie für die betroffenen Mitarbeiter keine monatlichen Änderungslisten mehr. 

In der Symbolik oben kann man sich das am Beispiel eines Zertifikatswechsels wie folgt vorstellen. 

Das Beschäftigungsverhältnis für eine IdNr, z.B. 8711, war in der Vergangenheit mit dem ELSTER-

Zertifikat 1 für die Arbeitgebersteuernummer A angemeldet worden.  

 

13 sofern nicht alle Mitarbeiter vom Finanzamt automatisch auf die neue Steuernummer umgesetzt werden 

(siehe 3.6.2 Zuteilung einer neuen Arbeitgebersteuernummer durch das Betriebsstättenfinanzamt) 
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Änderungen zu diesem Arbeitsverhältnis der IdNr 8711 werden seitdem monatlich von der 

Clearingstelle für Abfragen mit ELSTER-Zertifikat 1 und Arbeitgebersteuernummer A bereitgehalten:  

 

Wenn nun Abfragen mit ELSTER-Zertifikat 2 für Arbeitgebersteuernummer A erfolgen, so erkennt die 
Clearingstelle nicht den Zusammenhang zu dem mit ELSTER-Zertifikat 1 angemeldeten 

Arbeitsverhältnis und liefert daher keinerlei Änderungen mehr zur IdNr 8711.  

 

 

Im SAP-System ist das jedoch nicht ohne weiteres zu erkennen. Auf Ebene der Personalnummer und 

ihrer ELStAM-Meldungen ist weiterhin nur der korrekt angemeldete Zustand zu erkennen. Da die 

Clearingstelle stets nur bei Änderungen Mitteilungen versendet, bemerken Sie fehlende Meldungen 

zu Ihren angemeldeten Arbeitsverhältnissen erst auf Grund von Beschwerden der Mitarbeiter über 

in der Abrechnung fehlende steuerliche Änderungen. Wegen der normalen Verzögerung bei der 

Übermittlung solcher Daten von der Quelle (z.B. Einwohnermeldeamt) bis zum Verdienstnachweis 

des Mitarbeiters geht dabei viel Zeit verloren. 

Deutlicher tritt die nicht mehr funktionierende ELStAM-Verbindung zu Ihren angemeldeten 

Arbeitsverhältnissen bei Abmeldungen zu Tage. Diese werden mit dem Verfahrenshinweis 

552020300 Ab-/Ummeldung des Arbeitnehmers (IdNr und Geburtsdatum) ist nicht möglich, weil 
kein Arbeitsverhältnis besteht abgelehnt. In der Praxis wird das jedoch oft als lästige, aber 

unwichtige Störung übergangen. 

Was eher bemerkt wird, sind gänzlich fehlende Änderungslisten. Spätestens wenn in einem 

Folgemonat wieder eine Änderungsliste empfangen wird, erhalten Sie die Fehlermeldung 

"AG .../Monatsliste ...: Lücke zwischen aktuelle u. letzte Monatsliste ...". 

Sehr oft kommt es jedoch gar nicht zu einer Lücke in der Lieferung der Änderungslisten. Wenn Sie 
zeitnah nach der Änderung der Arbeitgebersteuernummer oder des ELSTER-Zertifikats neue 

Mitarbeiter anmelden, weiß die Clearingstelle, dass Sie auf Änderungen von diesen Arbeitnehmern 

warten und reagiert auf Ihre Anfrage, als würden Sie nur diese wenigen Arbeitnehmer beschäftigen. 

Wenn sich an den Daten dieser neuen Arbeitnehmer nichts ändert, erhalten Sie eine Liste mit dem 

Hinweis, dass für Ihre Arbeitnehmer keine Änderungen vorliegen. Sie sehen aber nicht, dass diese 

Information nur für die wenigen Neueintritte gilt.  

Im Resultat liegt ein kritischer Fehlerzustand vor, der durch ein plausibles Systemverhalten 
maskiert wird!  
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Achten Sie daher immer darauf,  

• bei jedem Wechsel einer Arbeitgebersteuernummer gemäß Kapitel 3.6.3.2 (Wechsel der 

Arbeitgebersteuernummer) und  

• bei jedem Wechsel des ELSTER-Zertifikats gemäß Kapitel 3.6.3.3 (Wechsel des ELSTER-

Zertifikats) 

vorzugehen. 

Richten Sie sich zudem vorbeugend nach Kapitel 3.6.3.5 (Schutz vor unbemerktem Austausch des 

ELSTER-Zertifikats). 

3.6.3.2 Wechsel der Arbeitgebersteuernummer 

Versuchen Sie zunächst einfach, eine An-, Ab- oder Ummeldung für die alte oder die neue 

Arbeitgebersteuernummer abzuwickeln. Nur wenn diese mit einem Fehler-

Verfahrenshinweis beantwortet wird, müssen Sie alle Mitarbeiter mit Hilfe der Massenab- 

und -anmeldung auf die neue Steuernummer anmelden. 

Bei Bundeslandübergreifendem Steuernummernwechsel müssen alle jemals auf der alten 

Steuernummer angemeldeten Arbeitsverhältnisse abgemeldet werden, bevor irgendeine Aktion 
auf der neuen Arbeitgebersteuernummer möglich ist. 

 

Ein reiner Wechsel der Arbeitgebersteuernummer wird i.d.R. von der Clearingstelle selbst bis in die 
ELStAM-Zuordnung Ihrer Mitarbeiter in der ELStAM-Datenbank vollzogen, siehe Kapitel 3.6.2 

(Zuteilung einer neuen Arbeitgebersteuernummer durch das Betriebsstättenfinanzamt). Dies wird 

jedoch nicht durch die Steuernummernänderung an sich ausgelöst, sondern erst wenn es bei der 

Clearingstelle eine Aktivität auf der Steuernummer gibt.  

Daher müssen Sie beim einfachen Wechsel der Arbeitgebersteuernummern eine An-, Ab- oder 

Ummeldung für die Arbeitgebersteuernummer durchführen. Eine einzige Meldung reicht, um alle 

auf die alte Steuernummer gemeldeten Arbeitsverhältnisse bei der Clearingstelle auf die neue 

Steuernummer umzustellen.  

Wenn ohnehin eine Ab- oder Anmeldung abzuwickeln ist, können Sie Ihren normalen monatlichen 

ELStAM-Ablauf durchführen. Es ist lediglich ratsam darauf zu achten, dass Sie nicht zu viele 
Meldungen erzeugen, damit sie im Fehlerfall nicht alle bereinigen müssen.  

Wenn keine Ab- oder Anmeldung zeitnah abzuwickeln ist, erzeugen Sie für eine Personalnummer 

eine Ummeldung gem. Kapitel 5.2.6 (Eine Ummeldung durchführen, Ummeldung auf sich selbst). 

Wählen Sie dafür möglichst eine Personalnummer, für die keine rückwirkenden Änderungen zu 

erwarten sind. 

Gem. Hinweis 2113924 ELStAM: Korrekturen und Verbesserungen 03/2015 sollte zudem proaktiv die 

alte Arbeitgebersteuernummer im Customizing hinterlegt werden (siehe Kapitel 6.2.4 Teilapplikation 

LSTZ "ELStAM: Arbeitgebersteuernummer"). 

In Kapitel 3.6.2 (Zuteilung einer neuen Arbeitgebersteuernummer durch das 

Betriebsstättenfinanzamt) werden Spezialfälle beschrieben, in denen die oben beschriebene 
automatische Umstellung durch die Clearingstelle nicht funktioniert. Dass bei Ihnen ein solcher 

Spezialfall vorliegt, erkennen Sie normalerweise nicht am Benachrichtigungsschreiben des 

Betriebsstättenfinanzamts, sondern nur daran, dass Sie bei der Abwicklung der o.g. ersten Meldung 

auf der neuen Arbeitgebersteuernummer einen Fehler-Verfahrenshinweis erhalten.  

In diesem Fall müssen Sie alle unter der betroffenen Steuernummer gemeldeten Personalnummern 

mit einer Massenab- und -anmeldung auf die neue Steuernummer umstellen (siehe 5.2.2 

Durchführen einer Massenab- und Anmeldung).  
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4 Fehlersituationen 

4.1 Antwort der Clearingstelle bleibt aus 

Die Antwort der Clearingstelle auf ELStAM-Meldungen kann durchaus 5 Tage dauern. Nach Ablauf 

dieser Frist sollte eine Anfrage nach dem Verbleib der Rückmeldungen gestellt werden. Eröffnen Sie 

dazu ein Ticket bei der ELStAM-Hotline, wie in 4.1.1 Ticket bei der ELStAM-Hotline beschrieben. 

Achtung, eine Anfrage, die früher als 5 Tage nach dem Versand gestellt wird, wird abgewiesen. 

Sollten Sie aufgefordert werden, die Meldungen erneut zu senden, gehen Sie nach Kapitel 4.1.2 

(Meldungen erneut senden) vor. 

4.1.1 Ticket bei der ELStAM-Hotline 

Unter dem Link https://www.elster.de/elsterweb/elstam-kontakt finden Sie ein Formular, über das 
Sie eine Anfrage an die ELStAM-Hotline stellen können. Diese Hotline hat vollen Zugang zu Ihren 

Vorgängen auf der ELStAM-Datenbank und kann so oft sehr viel besser Auskunft über Ihre 

angemeldeten Arbeitsverhältnisse und Ihre Meldeversuche geben als das Wohnsitzfinanzamt des 

Mitarbeiters oder als Ihr Betriebsstättenfinanzamt. 

Geben Sie hier Ihre Kontaktdaten, das Transferticket der zur Anfrage gehörenden Ausgangsmeldung, 

dessen Sendedatum, Ihre Systemversion und die Problembeschreibung an. 

 

 
 

Seiten 120 bis 124 des Originaldokuments 
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Soll der Link nicht (mehr) funktionieren, erreichen Sie das Kontaktformular auch über die Elster-

Webseite (https://www.elster.de/eportal/start). 

Mit Stand am Veröffentlichungstag dieser Kundeninfo navigieren Sie zu dem Formular über den Link 
Wie finde ich Hilfe? 

 
 

Wählen Sie im Abschnitt Weitere FAQ zu folgenden Themen den Link FAQ von Arbeitgebern:  

 

 
 

Unter ELStAM-Abruf finden Sie dort die Frage „Wen kann der Arbeitgeber kontaktieren, falls der 

ELStAM-Abruf nicht richtig funktioniert oder Fragen zum Datensatz bestehen?“. Die Antwort enthält 

den Link auf das Kontaktformular. 

 

 
 

 

Die Transferticketnummer können Sie sowohl über den B2A-Manager als auch über den Report 

ELSTAM: ABFRAGE DER CLEARINGSTELLE NACH RÜCKMELDUNGEN (TRANSAKTION PC00_M01_CE2AD0_IN - 

EINGANGSMELDUNGEN ABHOLEN (CLEARINGSTELLE), PROGRAMM RPCE2AD0_IN) ermitteln. 

Am einfachsten ermitteln Sie die Transferticketnummer über den Report ELSTAM: ABFRAGE DER 

CLEARINGSTELLE NACH RÜCKMELDUNGEN (TRANSAKTION PC00_M01_CE2AD0_IN - EINGANGSMELDUNGEN 

ABHOLEN (CLEARINGSTELLE), PROGRAMM RPCE2AD0_IN), indem Sie die Wertehilfe des Feldes 



Kundeninformation „ELStAM im laufenden Betrieb“ 
4 Fehlersituationen  

4.1 Antwort der Clearingstelle bleibt aus 

122 

©abresa GmbH Version: 18, 14.02.2020 Angela Spietschka 

Transferticket öffnen und dort anhand von Datum, Uhrzeit, Bearbeiter und Status ermitteln, welche 

der angezeigten Transferticketnummern zu Ihrer Anfrage gehört.  

Wenn Sie das problematische Transferticket so nicht eingrenzen können, müssen Sie den B2A-

Manager nutzen. 

Das Transferticket, das Sie beim Versenden einer Meldung erhalten haben, finden Sie im Protokoll im 

B2A-Manager unter "XML an Clearingstelle uebertragen"->"XML-Antwort der Clearingstelle 

auswerten"->"Transferheader auswerten". 

 

 

 

Wenn Sie weitere Daten aus der Meldung im Kontaktformular angeben möchten, zum Beispiel eine 

Fehlermeldung aus einer Änderungsliste oder aus einer Antwort auf eine Ab-, An- oder Ummeldung, 

die Sie nicht bequemer aus einem der ELStAM-Programme (vor allem der ToDo-Liste siehe Kapitel 5.6 

(Nutzung der Sachbearbeiter ToDo-Liste) entnehmen können, so markieren Sie Im B2A-Mananger die 

entsprechende Eingangsmeldung und Klicken Sie den Druckknopf Anzeigen. 

 

In der angezeigten Detailsicht der Daten finden Sie  

• das zugehörige Transferticket im Tag <TrasferTicket>, 
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• Hinweise zur gesamten Änderungsliste im Tag <AG-Verfahrenshinweis>18 

 

• Hinweise zum konkreten Arbeitsverhältnis im Tag <AN-Verfahrenshinweis>19 

 

• die Steuernummer des Datenübermittlers im Tag <Aenderungsliste> im Parameter stnrDUe 

 

4.1.2 Meldungen erneut senden 

Gemäß HW 1984245 ELStAM: Verbesserungen und Korrekturen 10/2014 können Sie wie folgt 

vorgehen, um ganze ELStAM Dateien erneut zu versenden:  

In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass die Clearingstelle zu geschickten Meldungen, trotz eines 

zurückgelieferten Transfertickets, keine Antwort erstellen kann. Bei der Nachfrage mit dem 

Transferticket bei der Clearingstelle wird dem Kunden mitgeteilt, diese Daten nochmal zu schicken. 

Bisher mussten dazu die Meldungen gelöscht, neu erstellt, gesammelt und verschickt werden. 

Zukünftig kann dazu der Eintrag im B2A-Manager mit dem Status "in Verarbeitung - XML 
übertragen" manuell auf "Fehler – neu verarbeiten/senden wiederholen" geändert werden. In 

diesem Status können dann dieselben Meldungen über den Button "Ausführen" nochmals zur 

Clearingstelle gesendet werden. 

Sollte das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, kann wie folgt vorgegangen werden (lassen Sie 

sich bitte im Zweifel vom Ihrem Systembetreuer unterstützen). 

Anmerkung: Wenn Sie kein Nutzdatenticket haben, können Sie gem. Kapitel 5.2.1 (Alle Meldungen 

einer kompletten Meldedatei neu erzeugen) vorgehen. 

 

Filtern Sie das erneut zu versendende Nutzdatenticket: 

 

Die gefundene Menge an Meldungen sollte im Idealfall noch mit dem ursprünglichen 

Versandprotokoll verglichen werden. 

 

18 Diese Hinweise sollten Sie normalerweise jedoch auch in der Sachbearbeite-ToDo-Liste finden, alternativ 

durch Aufruf des Reports ELSTAM: XML-DATEN IN ELSTAM-TABELLE ÜBERNEHMEN (TRANSAKTION 

PC00_M01_CE2SD0_IN - EINGANGSMELDUNGEN ZUORDNEN, PROGRAMM RPCE2SD0_IN). 

19 Diese Hinweise sollten Sie allerdings auch bequemer in der Sachbearbeiter ToDo-Liste finden, wenn die Liste 

als Ganzes verarbeitbar ist, andernfalls durch Aufruf des Reports ELSTAM: XML-DATEN IN ELSTAM-TABELLE 

ÜBERNEHMEN (TRANSAKTION PC00_M01_CE2SD0_IN - EINGANGSMELDUNGEN ZUORDNEN, PROGRAMM RPCE2SD0_IN) mit 

gesetztem Haken Änderungslisten nicht prüfen, siehe Kapitel 5.2.3.5 Schritt 5: Rückmeldung zur 

Personalnummer zuordnen. 
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Dann können Sie das Filterergebnis markieren. 

Ändern Sie den Status auf abgelehnt von CS. Sollte das nicht funktionieren, dann können Sie die 

Meldungen auch löschen. Ziel ist, den Weg für die Erstellung neuer Meldungen frei zu machen. 

 

Bei erneuter Meldungserstellung werden dann die Meldungen neu erzeugt. 

4.2 Verfahrenshinweise der Clearingstellen 

4.2.1 Hinweise auf Ebene der Datenlieferung/Kommunikation 

4.2.1.1 190017501 Bei der Ermittlung der ZID ist ein Fehler aufgetreten  

Der Fehler weist auf ein temporäres Problem der Clearingstelle hin. Versuchen Sie die 

Datenabholung nach 1 Std. bzw. nach 24 Std. noch einmal. Sollte danach der Fehler weiterhin 

bestehen, wenden Sie sich an die Clearingstelle. 

4.2.1.2 510005200 Datenuebermittler mit Steuernummer XYZ wurde nicht gefunden 

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die Steuernummer des Datenlieferanten noch nicht in der 

Datenbank der Clearingstelle angelegt ist. (Anmerkung für die Kommunikation mit Hotlines der 

Finanzbehörden: es handelt sich genauer um die sog. Zobel-ID der Steuernummer.) In diesem Fall 

müssen zuerst Anmeldungen für diese Steuernummer an die Clearingstelle geschickt werden. 

Dadurch wird die Steuernummer (bzw. Zobel-ID) dort registriert. (Siehe auch 3.6 Wechsel der 

Arbeitgebersteuernummer, des ELSTER-Zertifikats oder des Abrechnungssystems) 

Möglicherweise haben Sie aber Ihre Anfrage auch aus einem Testsystem versandt. In Nicht-

Produktivsystemen wird die Abfrage der Änderungslisten als Testabfrage gekennzeichnet. (Dies 

geschieht über den Tag <Testmerker> mit dem Wert 700000001). Ist für den Datenlieferanten ein 
echtes Zertifikat im Testsystem hinterlegt, liefert die Clearingstelle die oben genannte 

Verfahrensnummer. 

Siehe auch Hinweis 2037566 ELStAM: Hinweis 510005200 - Datenübermittler mit Steuernummer XYZ 

wurde nicht gefunden. 

4.2.1.3 550003014 Keine Kommunikation zu Zobel möglich 

Zitat aus Hinweis 2006902 ELStAM: Erläuterungen zu den Verfahrenshinweisen: 

Diagnose: 
Ergänzender Text der Clearingstelle: "Dies führt zu einer DefaultZID, d.h. die Daten können nicht 

abgeholt werden, da der Absender nicht ermittelt werden konnte." 

Bei der Verarbeitung der Daten kam es bei der Clearingstelle zu einem Fehler bei der Abfrage der 

Datenbank mit den Arbeitgebersteuernummern (Zobel-ID). 

Vorgehen: 
Klären Sie mit der Clearingstelle unter Angabe des Transfertickets, ob die Meldungen verarbeitet 

wurden oder nicht. 

Abhängig davon müssen Sie die Meldungen (An-/Abmeldungen) nochmals verschicken oder 

Ummeldungen erzeugen: 
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und dort (ebenfalls ganz unten) unter dem Punkt Status der Serververfügbarkeit mit dem Link 

Übersichtsseite: 

 

Meist ist eine Störung der ELSTER-Server innerhalb von 24 Stunden behoben, d.h. es lohnt sich 

durchaus, abzuwarten und es später noch einmal zu versuchen. Bei längerer Dauer dieses Zustands 

ohne Anzeige einer Störung durch die Finanzbehörden sollte der Systembetreuer kontaktiert werden. 

Dieser kann zunächst mit Programm RPUTX7D0 prüfen, ob ein Fehler bei der Kommunikation aus im 

SAP erkennbar ist. 

4.4.1.6 Fehlercode 510009100 Meldungsnummer 852 

Im Datenabfrage-Programm ELSTAM: ABFRAGE DER CLEARINGSTELLE NACH RÜCKMELDUNGEN (TRANSAKTION 

PC00_M01_CE2AD0_IN - EINGANGSMELDUNGEN ABHOLEN (CLEARINGSTELLE), PROGRAMM RPCE2AD0_IN) 

erhalten Sie die Meldung  

 

Bisher war hierfür immer eine Nichterreichbarkeit der Clearingstellen ursächlich. Bitte gehen Sie 

nach Kapitel 4.4.1.5 (Fehler: Tag Datenpaket wurde nicht gefunden mit Returncode 190017301 Es ist 

ein Fehler beim Zugriff auf das Backend-System aufgetreten) vor. 

4.4.1.7 Übertragung während Monatslistenerstellung (… 20:00:00 - … 20:00:00) nicht 
möglich (HRPAYDEB2A 851) 

 

Mit Aktivierung der Hinweise 2860573 ELStAM: Quarantäne Monatsliste - Aktivierung zum 

01.01.2020 (Support Package Dezember 2019) und 2685803 ELStAM: Versenden von Meldungen 
während der Erstellung der Monatsliste (Support Package Dezember 2018) wird das Versenden von 

ELStAM-Ausgangsmeldungen in dem in der Fehlermeldung genannten Zeitraum unterbunden. 

Wiederholen Sie die Übertagung nach Ende des in der Fehlermeldung genannten Zeitraums. 

Seiten 166 und 167 des Originaldokuments 
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Zum fachlichen Hintergrund finden Sie Informationen in Kapitel 2.3.3.3 (Quarantäne aufgrund nicht 

verarbeiteter Monatsliste). 

 

4.4.2 Meldungen auf Ebene der Änderungslisten 

Die Folgenden Meldungen aus dem SAP-System werden bevorzugt auf Ebene der Änderungslisten 

gesehen. 

4.4.2.1 Meldungen mit NDTIC ... wurden bereits verarbeitet 

Diese Meldung kann nach Einspielen des Hinweises 2106280 ELStAM: Korrekturen und 
Verbesserungen 02/2015 auftreten. Weitere Erläuterungen dazu stehen in Hinweis 2164490 ELStAM: 

Doppelte Monatslisten bzw. Antwortlisten, welcher ganz unten in diesem Kapitel zitiert wird. 

Zitat des Meldungslangtextes: 

Diagnose 
Wenn ein Nutzdatenticket durch das frühere Verarbeiten einer Änderungsliste bereits als verarbeitet 

gekennzeichnet wurde, wird die Fehlermeldung ausgegeben. 

Systemaktivitäten 

Folgende Konstellationen führen z.B. zu dieser Fehlermeldung: 

Mehrfaches Einspielen einer Änderungsliste 

Eine Änderungsliste wurde mit dem Report RPCE2SD0_IN verarbeitet. Dadurch wurde das 
Nutzdatenticket als verarbeitet gekennzeichnet. Sie ändern den Status der Änderungsliste auf 

"Verarbeitung wiederholen" und versuchen diese erneut einzuspielen. Nun wird beim Prüfen der 

Änderungsliste festgestellt, dass das Nutzdatenticket bereits verarbeitet wurde und der Fehler wird 

ausgegeben. 

Nutzung des Simulationsreports RPUE2AD0 mit mehreren Personalnummern 

Sie beziehen sich bei der Simulation der Clearingstellenantwort auf einen Eintrag im B2A-Manager 

mit mehr als einer Personalnummer. Z.B. Anmeldung mit zwei Personalnummern. Da der RPUE2AD0 

aufgrund seiner eingeschränkten Funktion für jede Personalnummer eine eigene Änderungsliste 

erstellt, kommt es nach dem Verarbeiten der ersten Änderungsliste(Personalnummer) auch zu diesem 

Fehler. 

Vorgehen 
Sie können die Fehlermeldung über die Option "Änderungslisten nicht prüfen" beim Starten des 

Reports RPCE2SD0_IN unterdrücken. Dadurch wird die Änderungsliste verarbeitet. 

 

Neben den genannten Ursachen gibt es noch eine weitere Situation, die bereits mehrfach ursächlich 

für die Meldung war: die mehrfache Lieferung von Antworten auf dasselbe Nutzdatenticket durch die 

Clearingstelle. Während die im Meldungslangtext genannten Ursachen nur durch einen manuellen 

Eingriff ins System entstehen können (und Ursache zwei zudem nur in einem Testsystem auftreten 

kann), tritt die Meldung bei wiederholter Lieferung derselben Daten durch die Clearingstelle auch im 
normalen unbeeinflussten Meldeverlauf auf. Eine weitere Ursache scheint der Aufruf des Reports 

ELSTAM: ABFRAGE DER CLEARINGSTELLE NACH RÜCKMELDUNGEN (TRANSAKTION PC00_M01_CE2AD0_IN - 

EINGANGSMELDUNGEN ABHOLEN (CLEARINGSTELLE), PROGRAMM RPCE2AD0_IN) mit der Einschränkung ALLE 

zu sein. 
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5 Praxiserfahrung in Form von Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

In diesem Kapitel soll eine Art Baukasten von Handlungsanleitungen entstehen, mit denen Sie 

versuchen können Arten von häufig an uns herangetragenen Fällen, selbst zu lösen. Anders als die 

Kapitel 3 und 4 wird hier nicht vom Geschäftsvorfall oder Fehler ausgegangen. Vielmehr wird 

ausgehend von typischen Fragestellungen erklärt, wie die vorhandene Situation analysiert werden 

kann, wie Einfluss auf den Meldeverlauf genommen werden kann und wie sich komplexe Praxisfälle 

durch Kombination dieser Vorgehensweisen auflösen lassen. 

5.1 Vorgehensbausteine zur Datenanalyse 

5.1.1 Ermitteln des Meldungsstatus mit Transaktion "Meldungen anzeigen" 

 

Generell sollten Sie die Anzeige immer auf eine Personalnummer beschränken. 

Um eine problematische Meldung schnell zu finden, ist es meist sinnvoll, den Haken im Feld nur 

aktuelle Datensätze selektieren bestehen zu lassen. Wenn Sie jedoch nach der Ursache für ein 

Problem, z.B. für die Meldung "Speichern nicht möglich ...", suchen und diese dann nicht erkennbar 

ist, benötigen Sie einen Gesamtüberblick über die Meldungen zu der Person. In diesem Fall entfernen 

Sie bitte den Haken im Feld nur aktuelle Datensätze selektieren. 

 

Wenn es unübersichtlich viele Meldungen zu der Personalnummer gibt, können Sie eine 

Einschränkung über das Datum vornehmen: 

 

Einen ersten Überblick über den Meldeverlauf und den Status der Meldungen verschaffen Sie sich 

mit dem Kurzprotokoll: 

 

Seiten 210 bis 213 des Originaldokuments 
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Suchen Sie im Ergebnis Meldungen in einem nicht abgeschlossenen Status. Bei einer übersichtlichen 

Liste finden Sie diese Meldungen i.d.R. schnell. Sie befinden sich meistens unten in der Liste. Weitere 

Informationen zu dem vorgefundenen Status finden Sie in Kapitel 5.1.4 (Inhalt einer Meldedatei 
analysieren).  

 
Auch wenn mehrere offene Meldungen bestehen wie im nachfolgenden Beispiel, können Sie gemäß 

Kapitel 5.1.3 (Einen fehlenden Verarbeitungsschritt und die nötigen Aktivitäten ermitteln) vorgehen. 

Meist ist es dann sinnvoll, zuerst die Meldung zu analysieren mit dem am weitesten 

fortgeschrittenen Status (in der Tabelle in Kapitel 5.1.3 am weitesten unten). 

 

5.1.2 Ermitteln der Meldedetails mit Transaktion "Meldungen anzeigen" 

Rufen Sie eine passende Auswahl an Meldungen zu einer Personalnummer auf wie in Kapitel 5.1.1 

(Ermitteln des Meldungsstatus mit Transaktion "Meldungen anzeigen") beschrieben. 

Wählen Sie dabei die Ausgabeoption Protokoll.  
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Wenn Sie in der Liste die Personen und dann die Personalnummer expandieren, sehen Sie alle zur 

Anzeige ausgewählten Meldungen. 

 

Zur Anzeige eines Verfahrenshinweises der Clearingstelle expandieren Sie eine Antwort oder eine 

Änderungsliste und doppelklicken auf Änderungsdaten. 

 

Im Listenbereich Änderungsdaten (untere Fensterhälfte) wird nun eine Tabelle mit den Originaldaten 

des Finanzamts angezeigt. Rechts in der Tabelle finden Sie den gemeldeten Verfahrenshinweis der 

Clearingstelle mit Hinweistext, sowie eine im SAP-System vorgenommene Klassifizierung des 

Verfahrenshinweises unter der Überschrift Hinweistyp. 

 

Der Hinweistext wird hier bereits in der in SAP-Tabellen gesicherten Form angezeigt. In seltenen 

Fällen, wenn das SAP den Hinweistext nicht korrekt abspeichern konnte, sehen Sie hier daher nicht 

dasselbe, wie in der Original-Meldung von der Clearingstelle. Wenn Sie im konkreten Fall diesen 

Verdacht bestätigen wollen, müssen Sie sich die Meldung aus der Meldedatei ansehen, siehe Kapitel 

5.1.4 (Inhalt einer Meldedatei analysieren) oder 5.4.6 (Anzeige des Inhalts einer Meldedatei). 

Auch wenn Sie die Meldedaten der Clearingstelle einsehen wollen, z.B. weil Sie die Daten nicht 

maschinell, sondern nur manuell übernehmen möchten, gehen Sie wie oben beschrieben vor. Die 

Meldedaten finden Sie in linken Teil der Tabelle Änderungsdaten. 
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Wenn Sie die Details einer An- oder Abmeldung sehen möchten, öffnen Sie die Tabelle 

Anmeldedaten oder Abmeldedaten so, wie oben für die Tabelle Änderungsdaten beschrieben. 

 

Für eine Anmeldung sehen Sie hier, welches Beginndatum der ELStAM (Spalte Gültig ab), welchen 

Beschäftigungsbeginn (Spalte Beschäftigung) und welchen Freibetrag die Meldung enthält und ob es 

sich um eine Anmeldung als Hauptarbeitgeber oder Nebenarbeitgeber handelt. 

 

Für eine Abmeldung sehen Sie den ursprünglichen Beschäftigungsbeginn, der mit dem bei der 

Clearingstelle hinterlegten Beschäftigungsbeginn übereinstimmen muss (dort unter der Bezeichnung 

refDatumAG geführt) und das Datum, ab dem der Mitarbeiter nicht mehr auf Sie als Arbeitgeber 

gemeldet ist (Spalte Abmeldung). 

 

5.1.3 Einen fehlenden Verarbeitungsschritt und die nötigen Aktivitäten ermitteln 

Ermitteln Sie den Status der neuesten offenen Meldung gemäß Kapitel 5.1.1 (Ermitteln des 

Meldungsstatus mit Transaktion "Meldungen anzeigen"). Manchmal müssen Sie dies wiederholen, 

wenn Sie die nötigen Aktivitäten für eine Meldung beendet haben und weiterhin Fehlermeldungen 

erhalten, die auf eine nicht vollendete Verarbeitung hinweisen. Meist ist dann eine weitere Meldung 

zu bearbeiten. 

Der Status verrät viel darüber, welche Aktion für die Personalnummer auszuführen ist, um sie wieder 
in den normalen Meldeverlauf zu integrieren. Wenn Sie die hier genannten Schritte ausführen 

konnten, führen Sie auch die jeweiligen folgenden Schritte in Kapitel 5.2.3 (Kompletter Meldeablauf 

für eine Personalnummer) aus. Danach sollte sich die Personalnummer bezüglich der ermittelten 

Meldung wieder im normalen Meldeablauf befinden. Allerdings kann es natürlich sein, dass weitere 

Fehlergründe für die Personalnummer vorliegen. Dies sehen Sie, indem Sie erneut die 

Meldungserstellung simulieren (siehe Kapitel 5.2.3.7 Schritt 7: Meldungserstellung simulieren).  

 

Status Analyse Aktion 

Neu Die Meldung wurde 

erzeugt, aber noch nicht 

gesammelt. 

Möglicherweise handelt es sich jedoch um eine 

zukünftige Abmeldung, die auf Grund eines bereits 

erfassten Austritts angelegt wurde. In diesem Fall 

löschen Sie die Meldung gem. Kapitel 5.2.4 Nutzung der 

Transaktion "Meldungen im Fehlerfall erneut zuordnen" 
zur Datenpflege. 

 

Versuchen Sie, die Meldung mit dem Report ELSTAM: 

AN- UND ABMELDUNGEN SAMMELN (TRANSAKTION 

PC00_M01_CE2SD0_OUT - AN- UND ABMELDUNGEN 

SAMMELN, PROGRAMM RPCE2SD0_OUT) zu sammeln.  

 

Wenn das nicht funktioniert, könnte eine Quarantäne 

(siehe 2.3.2.2 Quarantäne beim Sammeln der 
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5.7.4.4 Prüfung COMP1 - Abgleich der ELStAM mit dem Infotyp 0012 

Für unbeschränkt steuerpflichtige Mitarbeiter werden folgende über ELStAM gelieferten 

Steuermerkmale mit den Steuermerkmalen im Infotyp 0012 verglichen: 

• Zahl der Kinderfreibeträge nach §32 EStG 

• Jährlicher Persönlicher Freibetrag nach §39a EStG 

• Monatlicher Persönlicher Freibetrag nach §39a EStG 

• Jährlicher Hinzurechnungsbetrag nach §39a EStG 

• Monatlicher Hinzurechnungsbetrag nach §39a EStG 

• Eingetragener Faktor beim Faktorverfahren nach dem Jahressteuergesetz 2009 

• Lohnsteuerklasse nach §38b EStG 

• Konfession Arbeitnehmer 

• Konfession Ehegatte 

Stimmen die über ELStAM gelieferten Steuermerkmale mit den Steuermerkmalen im Infotyp 0012 
überein, doch das Ankreuzfeld Änderung durch ELStAM ist nicht markiert, so wird ebenfalls eine 

Fehlernachricht ausgegeben. 

5.7.5 Hilfe zur Bearbeitung der Meldungen aus Prüfung AN001 

Um den Aufwand bei der Bearbeitung der Checktool-Meldungen möglichst gering zu 

halten, wird zunächst ein Vorgehensvorschlag unterbreitet. 

Es folgt je ein Kapitel für jede untersuchte Checktool-Meldung. Darin werden tabellarisch 

mögliche Ursachen für die Meldung und deren Erkennungsmerkmale aufgelistet sowie Hinweise 
zur Behebung der Fehlerursache gegeben. 

 

5.7.5.1 Vorgehensvorschlag 

Besonders bei Auftreten von sehr vielen Meldungen empfiehlt es sich, jeweils nur eine Art Prüfung, 

also beispielsweise "AN001" auszuführen. Geben Sie das entsprechend im Selektionsbild im Feld 

Durchzuführende Prüfungen vor. 

 

Sortieren Sie das Ergebnis nach Meldungen und bearbeiten die betroffenen Personalnummern je 

Meldung. So bekommen Sie schneller ein Gefühl für die Meldung und können im Idealfall von 

Ähnlichkeiten der Fälle profitieren. Bei Meldungen, die mit einem Datum ("Zum 01.01.2017 ...") 

beginnen, filtern Sie die Spalte der Meldungstexte nach einem signifikanten Wort aus dem 

Meldungstext. 

Um Daten aus den Infotypen, die bei der Bearbeitung der Meldungen häufig benötigt werden, auf 

einen Blick im Zugriff zu haben, kann eine abgespeicherte Ad-hoc-Query sehr hilfreich sein. Diese 

könnte zum Beispiel wie folgt aussehen: 

Seiten 267 bis 269 des Originaldokuments 
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Selektion:  

• Personalnummer und  

• passender Zeitraum bzw. Zeitraum Alles 

Ausgabe: 

• Personalnummer und ggf. Name 

• aus Infotyp 0000: Maßnahme mit Beginn und Ende 

 Dies beantwortet die Frage, ob der Mitarbeiter überhaupt noch aktiv ist und gibt Ihnen 

einen Überblick über wesentliche Meldeanlässe. 

• aus Infotyp 0001: Sachbearbeiter Abrechnung, ggf. Personalbereich/Teilbereich 

 So findet sich der Ansprechpartner für den Fall in der Liste.  

 Personalbereich/Teilbereich können Ihnen einen Hinweis auf organisatorische Wechsel 

mit Steuernummernwechsel geben. 

• aus Infotyp 0012: IdNr, Änderung durch ELStAM, Steuerklasse, Steuerpflicht, 

Sonderverarbeitung ELStAM, Beginn und Ende 

 In diesem Abschnitt sehen Sie, wann welche IdNr vorlag und ob es Besonderheiten durch 

Sonderverarbeitung ELStAM oder in der Steuerpflicht gab. 

Beispiel: 

 

 

 

Als zweite Informationsquelle ziehen Sie den bisherigen Meldeverlauf der Personalnummer hinzu 

durch Aufruf des Reports ELSTAM: LOHNSTEUERMERKMALE ANZEIGEN (TRANSAKTION PC00_M01_CE2LD0 - 

MELDUNGEN ANZEIGEN, PROGRAMM RPCE2LD0). 

Beispiel: 

 

 

In Folgenden sind einige häufig auftretende Checktool-Meldungen und oft beobachtete Ursachen für 

diese Meldungen aufgelistet. Diese Auflistung ist jedoch in keiner Weise vollständig.  

Wenn Sie Ihre Meldung oder Ursache hier nicht finden oder wenn die genannte Vorgehensweise in 

Ihrem konkreten Fall nicht zur Lösung führt, so können Sie die Kapitel 3 und 4 dieser 

Kundeninformation heranziehen, um die Ursache und das Vorgehen zur Behebung Ihrer Meldung zu 
ermitteln. Gerne können Sie sich dabei auch Hilfe bei der in der Einleitung angegebenen 

Kontaktadresse holen, denn nur durch weitere Praxisfälle kann diese Auflistung von Meldungen und 
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Ursachen vollständiger werden. Auch wenn Sie Ihren hier nicht aufgeführten Fall problemlos selbst 

lösen konnten, möchte ich Sie dazu ermuntern, eine Beschreibung von Fall und Lösung an diese 

Kontaktadresse zu senden, denn so unterstützen sich letztlich alle Bezieher dieser 

Kundeninformation gegenseitig mit ihren Erfahrungen. 

Die Notation je Checktool-Meldung ist wie folgt zu verstehen. In tabellarischer Form werden 

mögliche Ursachen und die zur jeweiligen Ursache gehörenden Lösungswege aufgelistet. 

Ursache 
Woran erkennt man das? 

Vorgehen 

In schwarzer Schrift finden Sie die verbale 

Beschreibung einer möglichen Ursache für die 

in der Kapitelüberschrift genannte Meldung. 

Ihre erste Aufgabe ist es, herausfinden ob 

diese Ursache auf Ihren Sachverhalt zutrifft. 

In grauer Schrift schließen sich 

Erkennungsmerkmale für die darüber 

genannte mögliche Meldungs-Ursache an. 
Wenn alle genannten Merkmale zutreffen, 

können sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 

davon ausgehen, dass der darüber befindliche 

Text in schwarzer Schrift die Ursache für die 

Checktool-Meldung benennt.  

Wenn die links beschriebene Ursache zutrifft, 

dann beheben Sie den Fall am besten wie in 

diesem Abschnitt beschrieben. 

 

5.7.5.2 Zum ... liegt keine Anmeldung zur AGSTNR ... vor 

Ursache 
Woran erkennt man das? 

Vorgehen 

Die Anmeldung ist noch nicht fertig 

verarbeitet. 

In der Liste der Meldungen finden Sie eine 

Meldung in einem nicht fertig bearbeiteten 

Status. 

Beenden Sie den laufenden Anmeldevorgang 

bzw. beheben Sie die Ursache für den noch nicht 

abgeschlossenen Anmeldeprozess. 

Die IdNr fehlt. 

Im Infotyp 0012 ist oder war das Feld IdNr leer 

und es gibt keine dazu passende 

Sonderverarbeitung ELStAM. Wenn die IdNr 
leer war, liegt keine Anmeldung ab 

Gültigkeitsbeginn einer erfassten IdNr vor. 

 

Klären Sie die IdNr bzw. die Ursache ihres 

Fehlens. 

Wenn es keine IdNr geben wird, und wenn 

entsprechende Ersatzbescheinigungen vorliegen, 
so ist im Infotyp 0012 eine Nichtteilnahme mit 

passendem Grund zu pflegen. 

Wenn eine IdNr vorliegt, so ist die Anmeldung 

mit dieser IdNr ggf. zu erzwingen. 

Eine Fehlermeldung bei Anmeldung wurde 

übergangen. 

In der Liste der Meldungen sehen Sie, dass die 

letzte Anmeldung oder Ummeldung abgelehnt 

wurde. 

Unternehmen Sie nach Beheben der 

Ablehnungsursache einen neuen 

Anmeldeversuch oder rechnen die 

Personalnummer mit Steuerklasse 6 ab. 
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6 Bausteine für Systembetreuer 

6.1 Beeinflussen der Anlässe für An- und Abmeldung 

In Kapitel 2.3.1 (Anlässe im SAP-System für An- und Abmeldungen) sind die bisher bekannten 

Meldeanlässe beschrieben. Der wichtigste Auslöser für Meldungen sind Maßnahmen. Ggf. können 

zudem Datumsfelder der Infotypen 0016 und 0041 relevant für Anmeldungen gemacht werden. 

Achten Sie beim Einrichten der Anmeldeanlässe besonders auf die Eintritte der Rentner. 
Normalerweise sind sowohl Neu-/Wiedereintritte von Betriebsrentnern als auch der Übergang 

aktiver Mitarbeiter in den Rentenstatus abzuwickeln. Während diese Neu-/Wiedereintritte 

melderelevant sind, bleiben aktive Mitarbeiter beim Übergang in die Betriebsrente angemeldet und 

dürfen somit nicht nochmals angemeldet werden. Um das im Customizing abzubilden, müssen die 

Merkmale ENTRY und DE2EL aufeinander abgestimmt sein39.  

6.1.1 Merkmal ENTRY 

Die Erstanmeldung eines Mitarbeiters erfolgt gemäß Merkmal ENTRY. Wenn das Merkmal ENTRY für 

ELStAM anders arbeiten soll als für andere Anwendungen, so kann das Merkmal für die Reportklasse 

(RCLAS) "CE2V" gesondert definiert werden. 

Eine typische Einstellung für ELStAM ist die Berücksichtigung von Wiedereintritten und des Wechsels 

der Juristischen Person.  

Ob auch Übergänge in den Beschäftigungsstatus "Rentner" zu berücksichtigen sind, hängt von Ihrer 

Art der Benutzung dieses Beschäftigungsstatus ab. Wenn Sie Firmenrentner als Neueitritte in den 

Status "Rentner" im System führen, kann diese Einstellung für Sie geeignet sein. Das funktioniert 
jedoch schon dann nicht mehr, wenn Sie auch "aktive" Mitarbeiter in den Status "Rentner" wechseln 

lassen. In diesem Fall würde der Statuswechsel eines bereits angemeldeten Mitarbeiters fälschlich als 

Anmeldegrund gewertet werden. Für den Übergang in Rente wird daher oft zusätzlich das Merkmal 

DE2EL oder gar kundeneigene Programmierung benötigt, s.u. 

Die Steuerung von ELStAM über Datumsfelder im Infotyp 0016 und 0041 kann im Einzelfall sinnvoll 

sein. Sie erfordert jedoch eine besondere Sorgfalt bei der Datenerfassung. Außerdem müssen Sie bei 

Festlegungen dieser Art die Wechselwirkung mit anderen betrieblichen Funktionen dieser 

Datumsfelder durchdenken, weil nach einer funktionellen Verknüpfung weniger Freiheitsgrade in der 

Erfassung des Datums bestehen.40 Bitte beachten Sie, dass diese Felder nicht nur im Merkmal ENTRY, 

sondern auch in den Daten zur Teilapplikation LSTC steuernd hinterlegt werden können. 

Zur Meldung von Rentnern beachten Sie bitte auch den Hinweis 1838871 RPCE2VD0_OUT erkennt 

Rentner nicht oder Meldung "Fehler bei Bestimmung des Beschäftigungsbeginns lt. Arbeitsvertrag". 

 

39 Beispiel: Über Merkmal ENTRY wird der Beginn des Status Rente generell für ELStAM als Eintritt 

gekennzeichnet. Über Merkmal DE2EL wird jedoch Maßnahme/Maßnahmegrund "Betriebsrentenbeginn für 

aktiven Mitarbeiter" als nicht relevant für ELStAM übersteuert. 

40 Beispiel: Der Ersteintritt in IT 0016 soll für übernommene Praktikanten auf den Beschäftigungsbeginn als 

Angestellte gesetzt werden. Wenn dieses Datum als Anmeldeanlass definiert wurde, werden bereits 

angemeldete Praktikanten erneut gemeldet. 
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Customizing-Beispiel: 

 

6.1.2 Merkmal LEAVE 

Die Abmeldung bei Austritt eines MA erfolgt gemäß Merkmal LEAVE. Wenn das Merkmal LEAVE für 

ELStAM anders arbeiten soll als für andere Anwendungen, so kann das Merkmal für die Reportklasse 

(RCLAS) "CE2V" gesondert definiert werden. 

Wenn die Berücksichtigung von Wiedereintritten und des Wechsels der Juristischen Person im 

Merkmal ENTRY als Meldeanlässe für ELStAM definiert wurden, so müssen diese Anlässe auch im 

Merkmal LEAVE Meldeanlässe sein, um in den genannten Fällen ein Pärchen von Ab- und Anmeldung 

zu erhalten. Analog müssen Sie auch andere Anmeldeanlässe Ihres Merkmals ENTRY betrachten, die 

zu einer Abfolge von Ab- und Anmeldungen führen sollen. 

Customizing-Beispiel: 

 

6.1.3 Merkmal DE2EL 

Wenn es Maßnahmen gibt, die zur An- bzw. Abmeldung führen müssen und die nicht durch die 

Merkmale ENTRY und LEAVE abgedeckt werden können (zum Beispiel beim Wiedereintritt als 

Firmenrentner, der nicht als Eintrittsmaßnahme geschlüsselt ist), können diese über das Merkmal 

DE2EL anmelderelevant gemacht werden (Rückgabewert "E") oder abmelderelevant gemacht 

werden (Rückgabewert "L"). Dabei ist eine Steuerung auch auf Ebene des Maßnahmegrundes 

möglich. 

Das Merkmal DE2EL wird jedoch nur zu Zeitpunkten ausgewertet, an denen in den Views V_T596C 

bzw. V_T596D die Teilapplikation E2BA gültig ist. 
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Customizing-Beispiel: 

 

Die Merkmale ENTRY und DE2EL müssen zueinander passend eingerichtet werden. Tendenziell 

müssen Sie bei "RENTE“ als Meldegrund im Merkmal ENTRY über das Merkmal DE2EL 
Maßnahmen/Maßnahmegründe von der Meldung ausschließen. Wenn „RENTE“ im Merkmal ENTRY 

kein Meldegrund ist, sind ggf. Maßnahmen/Maßnahmegründe über das Merkmal DE2EL 

melderelevant zu machen. 

Zur Meldung von Rentnern beachten Sie bitte auch den Hinweis 1838871 RPCE2VD0_OUT erkennt 

Rentner nicht oder Meldung "Fehler bei Bestimmung des Beschäftigungsbeginns lt. Arbeitsvertrag". 

6.1.4 Exit HRPAYDEST_E2_BESCHBG 

Wenn nötig, z.B. bei Rentnern ohne vorheriges aktives Beschäftigungsverhältnis, kann der Beginn des 

Beschäftigungsverhältnisses auch über eine kundeneigene Programmierung im Exit (BAdI) 

HRPAYDEST_E2_BESCHBG festlegt werden.  

Prüfen Sie zuvor, ob nicht eine Ermittlung über das Eintrittsdatum im Infotyp 0016 oder ein Datum 

im Infotyp 0041 erfolgen kann (das Customizing dafür erfolgt in View V_T596M für Teilapplikation 

LSTC, siehe 6.2.1.2 Einstellungen zum ELStAM-Verfahren in Teilapplikation LSTC). 

Die Default-Implementierung des Exits aktivieren Sie über die Teilapplikation E2BA (Views V_T596C 
bzw. V_T596D). Diese Implementierung wertet nur dann die Eintritte über das Merkmal DE2EL aus, 

wenn sonst kein Eintritt für die Bestimmung des Beschäftigungsbeginns erkannt wurde. 

Zur Meldung von Rentnern beachten Sie bitte auch den Hinweis 1838871 RPCE2VD0_OUT erkennt 

Rentner nicht oder Meldung "Fehler bei Bestimmung des Beschäftigungsbeginns lt. Arbeitsvertrag". 

Die Default- Implementierung finden Sie in der Klasse CL_EXM_IM_HRPAYDEST_E2_BESCHBG 

Methode IF_EX_HRPAYDEST_E2_BESCHBG~FIRST_ENTRY: 

METHOD if_ex_hrpaydest_e2_beschbg~first_entry. 

* Die Beispielimplementierung verwendet das Merkmal DE2EL, 

* um zusätzliche mögliche Daten für den Beschäftigungsbeginn 

* zu ermitteln 

 

  CONSTANTS lc_lowdate TYPE endda VALUE '18000101'. 

 

  DATA lt_entry TYPE entry_leave_tab. 

  DATA ls_entry TYPE hida. 

  DATA lt_leave TYPE entry_leave_tab. 

  DATA gr_employee_e2 TYPE REF TO cl_hrpaydest_e2_pernr. 

 

  CREATE OBJECT gr_employee_e2 

    EXPORTING 

      i_pernr            = i_pernr 
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        it_p0000           = it_p0000[] 

      it_p0001           = it_p0001[] 

      it_p0002           = it_p0002[] 

      it_p0012           = it_p0012[] 

      ir_message_handler = ir_message_handler. 

 

  CALL METHOD gr_employee_e2->eval_de2el 

    EXPORTING 

      i_date_low  = lc_lowdate 

      i_date_high = i_date 

    CHANGING 

      ct_entry    = lt_entry 

      ct_leave    = lt_leave 

    EXCEPTIONS 

      ex_feature  = 1. 

  IF sy-subrc NE 0. 

    RAISE ex_first_entry. 

  ENDIF. 

 

  LOOP AT lt_entry INTO ls_entry. 

    APPEND ls_entry TO ct_entry_dates. 

  ENDLOOP. 

 

ENDMETHOD. 

6.1.5 Merkmal DE2AT 

Mit Merkmal DE2AT (siehe auch Hinweis 1826553 ELStAM: Korrekturen nach dem Jahreswechsel 
14/2013, Punkt 5 a) kann die Reaktion auf den Verfahrenshinweis 552020102 Keine 
Abrufberechtigung mehr ab beeinflusst werden. Normalerweise wird ab dem mit dem 

Verfahrenshinweis zurückgemeldeten Datum die die Steuerklasse 6 in den Infotyp 0012 eingetragen. 

Mit Merkmal DE2AT können diejenigen Personengruppen spezifiziert werden, für die erst ab dem 

Folgemonat die Steuerklasse 6 gesetzt wird. 

Eine typische Nutzung ist diejenige für Rentner. Bei aktiven Mitarbeitern wird der Verfahrenshinweis 

oft schuldhaft durch den Mitarbeiter verursacht. Eine verzögerte Anwendung der Steuerklasse 6 ist in 

diesen Fällen nicht angeraten. Unter Rentnern ist jedoch der Tod des Rentenempfängers die 

häufigste Ursache des Verfahrenshinweises. Wenn Sie ohnehin die Rente des Todesmonats 

regelmäßig noch mit den ELStAM des Verstorbenen auszahlen, dann ersparen Sie sich einen 
manuellen Eingriff in den Infotyp 0012, wenn über Merkmal DE2AT das Einspielend er Steuerklasse 6 

auf den Monatsersten des Folgemonats verschoben wird. 

Customizing-Beispiel: 
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6.2 Personalbereich Berichtswesen für ELStAM einrichten 

6.2.1 Teilapplikation LSTC "Lohnsteuerdaten - ELStAM-Verfahren" 

6.2.1.1 Zusammenfassung in der Teilapplikation LSTC 

Die Zusammenfassung nach Teilapplikation LSTC legt fest, welche Personalbereiche/-teilbereiche als 

Absender und Empfänger für ELStAM-Meldungen fungieren. Die Ebene der ELStAM-Dateien wird 

durch die Teilapplikation LSTD abgedeckt. 

SAP hat in der Anfangsphase des ELStAM-Verfahrens empfohlen, die Zusammenfassung für die 

Teilapplikation LSTC identisch zu der der Teilapplikation LSTB einzurichten. Letztlich spricht aber 

nichts dagegen, Personalbereiche / -teilbereiche zusammenzufassen, die denselben Ansprechpartner 

und dieselbe Steuerung gem. Kapitel 6.2.1.2 (Einstellungen zum ELStAM-Verfahren in Teilapplikation 

LSTC) haben. Die gemeldete Arbeitgebersteuernummer kommt rein aus dem Customizing (Tabelle 

T5D0P bzw. Teilapplikation LSTZ) des Personalbereichs / -teilbereichs im Infotyp 0001 

Organisatorische Zuordnung zum Stichtag der ELStAM-Meldung. 

Sie richten diese Zusammenfassung in den Views V_T596L und V_T596N ein (im IMG Punkt 

Personalabrechnung - Abrechnung Deutschland - Personalbereich Berichtswesen - Personalbereich 

Berichtswesen definieren und - Personalbereich Berichtswesen direkt zuordnen). 

Gemäß Teilapplikation LTSC wird vor allem die in eine Meldung zu integrierende Arbeitgeber-

steuernummer festgelegt. Diese kommt aus View V_5D0P_B (Feld AGSNR "StNr. Elster-Format)41, für 

den Teilbereich, auf den zusammengefasst wurde. Wichtig ist daher, dass mit Teilapplikation LSTC 

keine Teilbereiche mit unterschiedlicher Arbeitgebersteuernummer zusammengefasst werden. 

Weiterhin steuern Sie mit den Daten zum Personalbereich Berichtswesen (View V_T596M) der 

Teilapplikation LSTC bestimmte Verhaltensweisen der ELStAM-Funktionalität. Dies kann ein Grund 

sein, Teilbereiche in der Teilapplikation LSTC nicht zusammenzufassen. Eine Zusammenfassung aller 
Bereiche mit derselben Arbeitgebersteuernummer ist nicht zwingend nötig. Bei gleicher Steuerung in 

V_T596M vermeidet eine entsprechende Zusammenfassung jedoch redundantes Customizing. 

SAP empfiehlt, die Zusammenfassung genauso wie bei Teilapplikation LSTB zu gestalten.  

Achtung, sowohl die Teilapplikation LSTC als auch die Teilapplikation LSTB müssen durchgängig mit 

Beginn ab 1.1.1900 eingerichtet werden, und zwar über alle Tabellen des „Personalbereichs 

Berichtswesen“ hinweg, die gem. V_T596L einzurichten sind. Dies gilt teilweise (je nach 

Maßnahmenverlauf) auch für Bereiche, denen ein Mitarbeiter vor Beginn von ELStAM zugeordnet 

war. Andernfalls können die Fehlermeldungen Beschäftigungsbeginn 00.00.0000 muss größer 

01.01.1900 sein, Kein Eintrag in Tabelle V_T596L für 01 LSTx dd.mm.yyyy oder Für xxxx yyyy konnte 

das Startdatum für das Verfahren nicht gelesen werden auftreten. 

Beachten Sie, dass für die Teilapplikationen LSTB, LSTC und LSTD ein Gültigkeitszeitraum für alle für 

einen Mitarbeiter vorhandenen Sätze im Infotyp 0001 mit abrechnungsrelevantem Abrechnungskreis 

gefordert ist, selbst wenn diese vor dem im Customizing hinterlegten ELStAM-Start liegen. Daher 

sollten die Teilapplikationen LSTB, LSTC und LSTD seit 1.1.1900 ohne Lücke vorhanden sein. 

 

41 Anmerkung: das dort auch anzugebende Bundesland hat keine steuernde Wirkung in ELStAM 
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6.2.1.2 Einstellungen zum ELStAM-Verfahren in Teilapplikation LSTC 

Im IMG Punkt Personalabrechnung - Abrechnung Deutschland - Personalbereich Berichtswesen - 

Daten zum Personalbereich Berichtswesen (View V_T596M) erfassen Sie je Bereich, auf den die 

Teilapplikation LSTC zusammenfasst, Festlegungen für die ELStAM-Programme. 

Die Bereiche "Anschrift des Empfängers" und "Bestimmung des Sachbearbeiters" spielen auf Ebene 

der Teilapplikation LSTC keine Rolle und können daher leer bleiben. 

 

Im Bereich "Einstellungen zum ELStAM-Verfahren" legen Sie je sendendem Betrieb aus der 

Zusammenfassung LSTC die folgenden Entscheidungen festgelegt. 

Wie weit nach Austritt eines Mitarbeiters soll die Abmeldung verzögert werden?  

Mögliche Ausprägungen sind: 

• keine Verschiebung 

• Verschiebung um eine, zwei oder drei Perioden 

• Meldung zum Monatsletzten. 

Die Verschiebung hat den Vorteil, dass bei Zahlungen nach einem Austritt keine Neuanmeldung bei 

ELStAM erfolgen muss. Wird ein ausgeschiedener Mitarbeiter zeitnah vom Folgearbeitgeber 

angemeldet, bevor Sie ihn abgemeldet haben, werden Sie durch die ELStAM-Änderungsliste 

automatisch zu einem Nebenarbeitgeber und rechnen Nachzahlungen mit der dann korrekten 

Steuerklasse 6 ab. Wenn jedoch der andere Arbeitgeber das neue Arbeitsverhältnis nicht innerhalb 
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A Einige relevante Gesetztestexte 

 § 39 EStG: Lohnsteuerabzugsmerkmale 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 8.10.2009 I 3366, 3862; zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 31.7.2016 I 

1914 

(1) 1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden auf Veranlassung des Arbeitnehmers 

Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet (§ 39a Absatz 1 und 4, § 39e Absatz 1 in Verbindung mit § 39e 
Absatz 4 Satz 1 und nach § 39e Absatz 8). 2Soweit Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht nach § 39e 

Absatz 1 Satz 1 automatisiert gebildet werden oder davon abweichend zu bilden sind, ist das 

Finanzamt für die Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nach den §§ 38b und 39a und die 

Bestimmung ihrer Geltungsdauer zuständig. 3Für die Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale sind die 

von den Meldebehörden nach § 39e Absatz 2 Satz 2 mitgeteilten Daten vorbehaltlich einer nach Satz 

2 abweichenden Bildung durch das Finanzamt bindend. 4Die Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale 

ist eine gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen im Sinne des § 179 Absatz 1 der 

Abgabenordnung, die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. 5Die Bildung und die Änderung 

der Lohnsteuerabzugsmerkmale sind dem Arbeitnehmer bekannt zu geben. 6Die Bekanntgabe richtet 

sich nach § 119 Absatz 2 der Abgabenordnung und § 39e Absatz 6. 7Der Bekanntgabe braucht keine 
Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf beigefügt zu werden. 8Ein schriftlicher Bescheid mit 

einer Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf ist jedoch zu erteilen, wenn einem Antrag des 

Arbeitnehmers auf Bildung oder Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht oder nicht in vollem 

Umfang entsprochen wird oder der Arbeitnehmer die Erteilung eines Bescheids beantragt. 
9Vorbehaltlich des Absatzes 5 ist § 153 Absatz 2 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. 

(2) 1Für die Bildung und die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nach Absatz 1 Satz 2 des nach 

§ 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmers ist das Wohnsitzfinanzamt im 

Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung und in den Fällen des Absatzes 4 Nummer 

5 das Betriebsstättenfinanzamt nach § 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zuständig. 2Ist der 

Arbeitnehmer nach § 1 Absatz 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, nach § 1 Absatz 3 als 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behandeln oder beschränkt einkommensteuerpflichtig, 

ist das Betriebsstättenfinanzamt für die Bildung und die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale 

zuständig. 3Ist der nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behandelnde 

Arbeitnehmer gleichzeitig bei mehreren inländischen Arbeitgebern tätig, ist für die Bildung der 

weiteren Lohnsteuerabzugsmerkmale das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, das erstmals 

Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet hat. 4Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn von inländischen 

Arbeitgebern beziehen, ist das Betriebsstättenfinanzamt des älteren Ehegatten zuständig. 

(3) 1Wurde einem Arbeitnehmer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 keine Identifikationsnummer 

zugeteilt, hat ihm das Betriebsstättenfinanzamt auf seinen Antrag hin eine Bescheinigung für den 

Lohnsteuerabzug auszustellen. 2In diesem Fall tritt an die Stelle der Identifikationsnummer das vom 
Finanzamt gebildete lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal nach § 41b Absatz 2 Satz 1 und 2. 3Die 

Bescheinigung der Steuerklasse I kann auch der Arbeitgeber beantragen, wenn dieser den Antrag 

nach Satz 1 im Namen des Arbeitnehmers stellt. 4Diese Bescheinigung ist als Beleg zum Lohnkonto zu 

nehmen und während des Dienstverhältnisses, längstens bis zum Ablauf des jeweiligen 

Kalenderjahres, aufzubewahren. 

(4) Lohnsteuerabzugsmerkmale sind  

1. Steuerklasse (§ 38b Absatz 1) und Faktor (§ 39f), 

2. Zahl der Kinderfreibeträge bei den Steuerklassen I bis IV (§ 38b Absatz 2), 

3. Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag (§ 39a), 

ab Seite 294 des Originaldokuments 
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4. Höhe der Beiträge für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-

Pflichtversicherung (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d) für die Dauer von zwölf Monaten, 

wenn der Arbeitnehmer dies beantragt, 

5. Mitteilung, dass der von einem Arbeitgeber gezahlte Arbeitslohn nach einem Abkommen zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Lohnsteuer freizustellen ist, wenn der Arbeitnehmer 

oder der Arbeitgeber dies beantragt. 

(5) 1Treten bei einem Arbeitnehmer die Voraussetzungen für eine für ihn ungünstigere Steuerklasse 

oder geringere Zahl der Kinderfreibeträge ein, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Finanzamt dies 

mitzuteilen und die Steuerklasse und die Zahl der Kinderfreibeträge umgehend ändern zu lassen. 
2Dies gilt insbesondere, wenn die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags 

für Alleinerziehende, für die die Steuerklasse II zur Anwendung kommt, entfallen. 3Eine Mitteilung ist 

nicht erforderlich, wenn die Abweichung einen Sachverhalt betrifft, der zu einer Änderung der Daten 

führt, die nach § 39e Absatz 2 Satz 2 von den Meldebehörden zu übermitteln sind. 4Kommt der 
Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nach, ändert das Finanzamt die Steuerklasse und die Zahl 

der Kinderfreibeträge von Amts wegen. 5Unterbleibt die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale, 

hat das Finanzamt zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese 10 

Euro übersteigt. 

(6) 1Ändern sich die Voraussetzungen für die Steuerklasse oder für die Zahl der Kinderfreibeträge zu 

Gunsten des Arbeitnehmers, kann dieser beim Finanzamt die Änderung der 

Lohnsteuerabzugsmerkmale beantragen. 2Die Änderung ist mit Wirkung von dem ersten Tag des 

Monats an vorzunehmen, in dem erstmals die Voraussetzungen für die Änderung vorlagen. 
3Ehegatten, die beide in einem Dienstverhältnis stehen, können einmalig im Laufe des Kalenderjahres 
beim Finanzamt die Änderung der Steuerklassen beantragen. 4Dies gilt unabhängig von der 

automatisierten Bildung der Steuerklassen nach § 39e Absatz 3 Satz 3 sowie einer von den Ehegatten 

gewünschten Änderung dieser automatisierten Bildung. 5Das Finanzamt hat eine Änderung nach Satz 

3 mit Wirkung vom Beginn des Kalendermonats vorzunehmen, der auf die Antragstellung folgt. 6Für 

eine Berücksichtigung der Änderung im laufenden Kalenderjahr ist der Antrag nach Satz 1 oder 3 

spätestens bis zum 30. November zu stellen. 

(7) 1Wird ein unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer beschränkt 

einkommensteuerpflichtig, hat er dies dem Finanzamt unverzüglich mitzuteilen. 2Das Finanzamt hat 

die Lohnsteuerabzugsmerkmale vom Zeitpunkt des Eintritts der beschränkten 

Einkommensteuerpflicht an zu ändern. 3Absatz 1 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend. 4Unterbleibt die 
Mitteilung, hat das Finanzamt zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, 

wenn diese 10 Euro übersteigt. 

(8) 1Der Arbeitgeber darf die Lohnsteuerabzugsmerkmale nur für die Einbehaltung der Lohn- und 

Kirchensteuer verwenden. 2Er darf sie ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nur offenbaren, soweit 

dies gesetzlich zugelassen ist. 

(9) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen Absatz 8 ein 

Lohnsteuerabzugsmerkmal verwendet. 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

zehntausend Euro geahndet werden. 
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 § 39c EStG: Einbehaltung der Lohnsteuer ohne Lohnsteuerabzugs-
merkmale 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 8.10.2009 I 3366, 3862; zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 31.7.2016 I 

1914 

(1) 1Solange der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zum Zweck des Abrufs der elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39e Absatz 4 Satz 1) die ihm zugeteilte Identifikationsnummer sowie 

den Tag der Geburt schuldhaft nicht mitteilt oder das Bundeszentralamt für Steuern die Mitteilung 

elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmale ablehnt, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach 

Steuerklasse VI zu ermitteln. 2Kann der Arbeitgeber die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 

wegen technischer Störungen nicht abrufen oder hat der Arbeitnehmer die fehlende Mitteilung der 

ihm zuzuteilenden Identifikationsnummer nicht zu vertreten, hat der Arbeitgeber für die 

Lohnsteuerberechnung die voraussichtlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale im Sinne des § 38b 

längstens für die Dauer von drei Kalendermonaten zu Grunde zu legen. 3Hat nach Ablauf der drei 
Kalendermonate der Arbeitnehmer die Identifikationsnummer sowie den Tag der Geburt nicht 

mitgeteilt, ist rückwirkend Satz 1 anzuwenden. 4Sobald dem Arbeitgeber in den Fällen des Satzes 2 die 

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale vorliegen, sind die Lohnsteuerermittlungen für die 

vorangegangenen Monate zu überprüfen und, falls erforderlich, zu ändern. 5Die zu wenig oder zu viel 

einbehaltene Lohnsteuer ist jeweils bei der nächsten Lohnabrechnung auszugleichen. 

(2) 1Ist ein Antrag nach § 39 Absatz 3 Satz 1 oder § 39e Absatz 8 nicht gestellt, hat der Arbeitgeber die 

Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln. 2Legt der Arbeitnehmer binnen sechs Wochen nach 

Eintritt in das Dienstverhältnis oder nach Beginn des Kalenderjahres eine Bescheinigung für den 

Lohnsteuerabzug vor, ist Absatz 1 Satz 4 und 5 sinngemäß anzuwenden. 

(3) 1In den Fällen des § 38 Absatz 3a Satz 1 kann der Dritte die Lohnsteuer für einen sonstigen Bezug 
mit 20 Prozent unabhängig von den Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Arbeitnehmers ermitteln, wenn 

der maßgebende Jahresarbeitslohn nach § 39b Absatz 3 zuzüglich des sonstigen Bezugs 10 000 Euro 

nicht übersteigt. 2Bei der Feststellung des maßgebenden Jahresarbeitslohns sind nur die 

Lohnzahlungen des Dritten zu berücksichtigen. 
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 § 39e EStG: Verfahren zur Bildung und Anwendung der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 8.10.2009 I 3366, 3862; zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 24.2.2016 I 

310 

(1)1Das Bundeszentralamt für Steuern bildet für jeden Arbeitnehmer grundsätzlich automatisiert die 

Steuerklasse und für die bei den Steuerklassen I bis IV zu berücksichtigenden Kinder die Zahl der 

Kinderfreibeträge nach § 38b Absatz 2 Satz 1 als Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39 Absatz 4 Satz 1 

Nummer 1 und 2); für Änderungen gilt § 39 Absatz 2 entsprechend.2Soweit das Finanzamt 

Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 bildet, teilt es sie dem Bundeszentralamt für Steuern zum 

Zweck der Bereitstellung für den automatisierten Abruf durch den Arbeitgeber 

mit.3Lohnsteuerabzugsmerkmale sind frühestens bereitzustellen mit Wirkung von Beginn des 

Kalenderjahres an, für das sie anzuwenden sind, jedoch nicht für einen Zeitpunkt vor Beginn des 

Dienstverhältnisses. 

(2)1Das Bundeszentralamt für Steuern speichert zum Zweck der Bereitstellung automatisiert 

abrufbarer Lohnsteuerabzugsmerkmale für den Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale unter 

Angabe der Identifikationsnummer sowie für jeden Steuerpflichtigen folgende Daten zu den in § 

139b Absatz 3 der Abgabenordnung genannten Daten hinzu: 

1. rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft sowie Datum des 

Eintritts und Austritts, 

2. melderechtlichen Familienstand sowie den Tag der Begründung oder Auflösung des Familienstands 

und bei Verheirateten die Identifikationsnummer des Ehegatten, 

3. Kinder mit ihrer Identifikationsnummer. 

2Die nach Landesrecht für das Meldewesen zuständigen Behörden (Meldebehörden) haben dem 
Bundeszentralamt für Steuern unter Angabe der Identifikationsnummer und des Tages der Geburt 

die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Daten und deren Änderungen im Melderegister 

mitzuteilen.3In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 besteht die Mitteilungspflicht nur, wenn das Kind 

mit Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde gemeldet 

ist und solange das Kind das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.4Sofern die Identifikations-

nummer noch nicht zugeteilt wurde, teilt die Meldebehörde die Daten unter Angabe des Vorläufigen 

Bearbeitungsmerkmals nach § 139b Absatz 6 Satz 2 der Abgabenordnung mit.5Für die 

Datenübermittlung gelten die §§ 2 und 3 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 

vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1950) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(3)1Das Bundeszentralamt für Steuern hält die Identifikationsnummer, den Tag der Geburt, 

Merkmale für den Kirchensteuerabzug und die Lohnsteuerabzugsmerkmale des Arbeitnehmers nach 

§ 39 Absatz 4 zum unentgeltlichen automatisierten Abruf durch den Arbeitgeber nach amtlich 

vorgeschriebenem Datensatz bereit (elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale).2Bezieht ein 

Arbeitnehmer nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn, sind für jedes weitere 

Dienstverhältnis elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale zu bilden.3Haben Arbeitnehmer im Laufe 

des Kalenderjahres geheiratet, gilt für die automatisierte Bildung der Steuerklassen Folgendes: 

1. Steuerklasse III ist zu bilden, wenn die Voraussetzungen des § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 

Buchstabe a Doppelbuchstabe aa vorliegen; 

2. für beide Ehegatten ist Steuerklasse IV zu bilden, wenn die Voraussetzungen des § 38b Absatz 1 

Satz 2 Nummer 4 vorliegen. 

4Das Bundeszentralamt für Steuern führt die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale des 

Arbeitnehmers zum Zweck ihrer Bereitstellung nach Satz 1 mit der Wirtschafts-

Identifikationsnummer (§ 139c der Abgabenordnung) des Arbeitgebers zusammen. 
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(4)1Der Arbeitnehmer hat jedem seiner Arbeitgeber bei Eintritt in das Dienstverhältnis zum Zweck 

des Abrufs der Lohnsteuerabzugsmerkmale mitzuteilen, 

1. wie die Identifikationsnummer sowie der Tag der Geburt lauten, 

2. ob es sich um das erste oder ein weiteres Dienstverhältnis handelt (§ 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 

6) und 

3. ob und in welcher Höhe ein nach § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 festgestellter Freibetrag 

abgerufen werden soll. 

2Der Arbeitgeber hat bei Beginn des Dienstverhältnisses die elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale für den Arbeitnehmer beim Bundeszentralamt für Steuern durch 

Datenfernübertragung abzurufen und sie in das Lohnkonto für den Arbeitnehmer zu 

übernehmen.3Für den Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale hat sich der Arbeitgeber 

zu authentifizieren und seine Wirtschafts-Identifikationsnummer, die Daten des Arbeitnehmers nach 

Satz 1 Nummer 1 und 2, den Tag des Beginns des Dienstverhältnisses und etwaige Angaben nach Satz 
1 Nummer 3 mitzuteilen.4Zur Plausibilitätsprüfung der Identifikationsnummer hält das 

Bundeszentralamt für Steuern für den Arbeitgeber entsprechende Regeln bereit.5Der Arbeitgeber hat 

den Tag der Beendigung des Dienstverhältnisses unverzüglich dem Bundeszentralamt für Steuern 

durch Datenfernübertragung mitzuteilen.6Beauftragt der Arbeitgeber einen Dritten mit der 

Durchführung des Lohnsteuerabzugs, hat sich der Dritte für den Datenabruf zu authentifizieren und 

zusätzlich seine Wirtschafts-Identifikationsnummer mitzuteilen.7Für die Verwendung der 

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale gelten die Schutzvorschriften des § 39 Absatz 8 und 9 

sinngemäß. 

(5)1Die abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sind vom Arbeitgeber für die 

Durchführung des Lohnsteuerabzugs des Arbeitnehmers anzuwenden, bis 

1. ihm das Bundeszentralamt für Steuern geänderte elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale zum 

Abruf bereitstellt oder 

2. der Arbeitgeber dem Bundeszentralamt für Steuern die Beendigung des Dienstverhältnisses 

mitteilt. 

2Sie sind in der üblichen Lohnabrechnung anzugeben.3Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die vom 

Bundeszentralamt für Steuern bereitgestellten Mitteilungen und elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale monatlich anzufragen und abzurufen. 

(5a, ab 1.1.2017) 1Zahlt der Arbeitgeber, ein von diesem beauftragter Dritter in dessen Namen oder 

ein Dritter im Sinne des § 38 Absatz 3a verschiedenartige Bezüge als Arbeitslohn, kann der 
Arbeitgeber oder der Dritte die Lohnsteuer für den zweiten und jeden weiteren Bezug abweichend 

von Absatz 5 ohne Abruf weiterer elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmale nach Steuerklasse VI 

einbehalten. 2Verschiedenartige Bezüge liegen vor, wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 

folgenden Arbeitslohn bezieht: 

1. neben dem Arbeitslohn für ein aktives Dienstverhältnis auch Versorgungsbezüge, 

2. neben Versorgungsbezügen, Bezügen und Vorteilen aus einem früheren Dienstverhältnis auch 

andere Versorgungsbezüge, 

3. neben Bezügen und Vorteilen während der Elternzeit oder vergleichbaren Unterbrechungszeiten 

des aktiven Dienstverhältnisses auch Arbeitslohn für ein weiteres befristetes aktives Dienstverhältnis. 

3§46 Absatz 2 Nummer 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(6)1Gegenüber dem Arbeitgeber gelten die Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39 Absatz 4) mit dem 

Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale als bekannt gegeben.2Einer 

Rechtsbehelfsbelehrung bedarf es nicht.3Die Lohnsteuerabzugsmerkmale gelten gegenüber dem 

Arbeitnehmer als bekannt gegeben, sobald der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Ausdruck der 
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Lohnabrechnung mit den nach Absatz 5 Satz 2 darin ausgewiesenen elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmalen ausgehändigt oder elektronisch bereitgestellt hat.4Die elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale sind dem Steuerpflichtigen auf Antrag vom zuständigen Finanzamt 
mitzuteilen oder elektronisch bereitzustellen.5Wird dem Arbeitnehmer bekannt, dass die 

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale zu seinen Gunsten von den nach § 39 zu bildenden 

Lohnsteuerabzugsmerkmalen abweichen, ist er verpflichtet, dies dem Finanzamt unverzüglich 

mitzuteilen.6Der Steuerpflichtige kann beim zuständigen Finanzamt 

1. den Arbeitgeber benennen, der zum Abruf von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen 

berechtigt ist (Positivliste) oder nicht berechtigt ist (Negativliste).2Hierfür hat der Arbeitgeber dem 

Arbeitnehmer seine Wirtschafts-Identifikationsnummer mitzuteilen.3Für die Verwendung der 

Wirtschafts-Identifikationsnummer gelten die Schutzvorschriften des § 39 Absatz 8 und 9 sinngemäß; 

oder 

2. die Bildung oder die Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale allgemein 

sperren oder allgemein freischalten lassen. 

7Macht der Steuerpflichtige von seinem Recht nach Satz 6 Gebrauch, hat er die Positivliste, die 

Negativliste, die allgemeine Sperrung oder die allgemeine Freischaltung in einem bereitgestellten 

elektronischen Verfahren oder nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck dem Finanzamt zu 

übermitteln.8Werden wegen einer Sperrung nach Satz 6 einem Arbeitgeber, der Daten abrufen 

möchte, keine elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale bereitgestellt, wird dem Arbeitgeber die 

Sperrung mitgeteilt und dieser hat die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln. 

(7)1Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Betriebsstättenfinanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten 

zulassen, dass er nicht am Abrufverfahren teilnimmt.2Dem Antrag eines Arbeitgebers ohne 
maschinelle Lohnabrechnung, der ausschließlich Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen 

Beschäftigung in seinem Privathaushalt im Sinne des § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

beschäftigt, ist stattzugeben.3Der Arbeitgeber hat dem Antrag unter Angabe seiner Wirtschafts-

Identifikationsnummer ein Verzeichnis der beschäftigten Arbeitnehmer mit Angabe der jeweiligen 

Identifikationsnummer und des Tages der Geburt des Arbeitnehmers beizufügen.4Der Antrag ist nach 

amtlich vorgeschriebenem Vordruck jährlich zu stellen und vom Arbeitgeber zu unterschreiben.5Das 

Betriebsstättenfinanzamt übermittelt dem Arbeitgeber für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs 

für ein Kalenderjahr eine arbeitgeberbezogene Bescheinigung mit den Lohnsteuerabzugsmerkmalen 

des Arbeitnehmers (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug) sowie etwaige Änderungen.6Diese 

Bescheinigung sowie die Änderungsmitteilungen sind als Belege zum Lohnkonto zu nehmen und bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres aufzubewahren.7Absatz 5 Satz 1 und 2 sowie Absatz 6 Satz 3 gelten 

entsprechend.8Der Arbeitgeber hat den Tag der Beendigung des Dienstverhältnisses unverzüglich 

dem Betriebsstättenfinanzamt mitzuteilen. 

(8)1Ist einem nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer keine 

Identifikationsnummer zugeteilt, hat das Wohnsitzfinanzamt auf Antrag eine Bescheinigung für den 

Lohnsteuerabzug für die Dauer eines Kalenderjahres auszustellen.2Diese Bescheinigung ersetzt die 

Verpflichtung und Berechtigung des Arbeitgebers zum Abruf der elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (Absätze 4 und 6).3In diesem Fall tritt an die Stelle der 

Identifikationsnummer das lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal nach § 41b Absatz 2 Satz 1 und 2.4Für 

die Durchführung des Lohnsteuerabzugs hat der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber vor Beginn des 
Kalenderjahres oder bei Eintritt in das Dienstverhältnis die nach Satz 1 ausgestellte Bescheinigung für 

den Lohnsteuerabzug vorzulegen.5§ 39c Absatz 1 Satz 2 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden.6Der 

Arbeitgeber hat die Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug entgegenzunehmen und während des 

Dienstverhältnisses, längstens bis zum Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres, aufzubewahren. 

(9) Ist die Wirtschafts-Identifikationsnummer noch nicht oder nicht vollständig eingeführt, tritt an 

ihre Stelle die Steuernummer der Betriebsstätte oder des Teils des Betriebs des Arbeitgebers, in dem 

der für den Lohnsteuerabzug maßgebende Arbeitslohn des Arbeitnehmers ermittelt wird (§ 41 

Absatz 2). 



Kundeninformation „ELStAM im laufenden Betrieb“ 
6 Bausteine für Systembetreuer  

6.7 Teilapplikationen zum Ein- und Ausschalten von Funktionalität 

300 

©abresa GmbH Version: 18, 14.02.2020 Angela Spietschka 

(10) Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach Absatz 2 Satz 1 gespeicherten Daten können auch 

zur Prüfung und Durchführung der Einkommensbesteuerung (§ 2) des Steuerpflichtigen für 

Veranlagungszeiträume ab 2005 verwendet werden. 



Kundeninformation „ELStAM im laufenden Betrieb“ 
6 Bausteine für Systembetreuer  

6.7 Teilapplikationen zum Ein- und Ausschalten von Funktionalität 

301 

©abresa GmbH Version: 18, 14.02.2020 Angela Spietschka 

 § 41c EStG: Änderung des Lohnsteuerabzugs 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 8.10.2009 I 3366, 3862; zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 24.2.2016 I 

3000  

(1) 1Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung bisher erhobene 

Lohnsteuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträglich einzubehalten,  

1. wenn ihm elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale zum Abruf zur Verfügung gestellt werden 

oder ihm der Arbeitnehmer eine Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug mit Eintragungen vorlegt, 

die auf einen Zeitpunkt vor Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale oder vor Vorlage der 

Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug zurückwirken, oder 

2. wenn er erkennt, dass er die Lohnsteuer bisher nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat; dies gilt 

auch bei rückwirkender Gesetzesänderung. 

2In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist der Arbeitgeber jedoch verpflichtet, wenn ihm dies 

wirtschaftlich zumutbar ist. 

(2) 1Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu entnehmen, den der Arbeitgeber für seine 

Arbeitnehmer insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder übernommen hat. 2Wenn die zu 

erstattende Lohnsteuer aus dem Betrag nicht gedeckt werden kann, der insgesamt an Lohnsteuer 

einzubehalten oder zu übernehmen ist, wird der Fehlbetrag dem Arbeitgeber auf Antrag vom 

Betriebsstättenfinanzamt ersetzt. 

(3) 1Nach Ablauf des Kalenderjahres oder, wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres 

endet, nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Änderung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur 

Übermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zulässig. 2Bei Änderung des 

Lohnsteuerabzugs nach Ablauf des Kalenderjahres ist die nachträglich einzubehaltende Lohnsteuer 

nach dem Jahresarbeitslohn zu ermitteln. 3Eine Erstattung von Lohnsteuer ist nach Ablauf des 

Kalenderjahres nur im Wege des Lohnsteuer-Jahresausgleichs nach § 42b zulässig. 4Eine Minderung 

der einzubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer (§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) nach § 

164 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung ist nach der Übermittlung oder Ausschreibung der 

Lohnsteuerbescheinigung nur dann zulässig, wenn sich der Arbeitnehmer ohne vertraglichen 
Anspruch und gegen den Willen des Arbeitgebers Beträge verschafft hat, für die Lohnsteuer 

einbehalten wurde. 5In diesem Fall hat der Arbeitgeber die bereits übermittelte oder ausgestellte 

Lohnsteuerbescheinigung zu berichtigen und sie als geändert gekennzeichnet an die 

Finanzverwaltung zu übermitteln; § 41b Absatz 1 gilt entsprechend. 6Der Arbeitgeber hat seinen 

Antrag zu begründen und die Lohnsteuer-Anmeldung (§ 41a Absatz 1 Satz 1) zu berichtigen. 

(4) 1Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er die Lohnsteuer nach Absatz 1 nicht nachträglich 

einbehält oder die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten kann, weil  

1. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn nicht mehr bezieht oder 

2. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahres bereits die Lohnsteuerbescheinigung übermittelt 

oder ausgeschrieben hat, 

dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzeigen. 2Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene 

Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der nachzufordernde Betrag 10 Euro übersteigt. 
3§ 42d bleibt unberührt. 
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 § 1 LStDV: Arbeitnehmer, Arbeitgeber 

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 10.10.1989 I 1848; zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 18.7.2016 I 1679 

 (1) 1Arbeitnehmer sind Personen, die in öffentlichem oder privatem Dienst angestellt oder beschäftigt 

sind oder waren und die aus diesem Dienstverhältnis oder einem früheren Dienstverhältnis 

Arbeitslohn beziehen. 2Arbeitnehmer sind auch die Rechtsnachfolger dieser Personen, soweit sie 

Arbeitslohn aus dem früheren Dienstverhältnis ihres Rechtsvorgängers beziehen. 

(2) 1Ein Dienstverhältnis (Absatz 1) liegt vor, wenn der Angestellte (Beschäftigte) dem Arbeitgeber 

(öffentliche Körperschaft, Unternehmer, Haushaltsvorstand) seine Arbeitskraft schuldet. 2Dies ist der 
Fall, wenn die tätige Person in der Betätigung ihres geschäftlichen Willens unter der Leitung des 

Arbeitgebers steht oder im geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers dessen Weisungen zu folgen 

verpflichtet ist. 

(3) 1Arbeitnehmer ist nicht, wer Lieferungen und sonstige Leistungen innerhalb der von ihm 

selbständig ausgeübten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit im Inland gegen Entgelt ausführt, 

soweit es sich um die Entgelte für diese Lieferungen und sonstigen Leistungen handelt. 
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 R 19.9 LStR 2015: Zahlung von Arbeitslohn an die Erben oder 
Hinterbliebenen eines verstorbenen Arbeitnehmers 

Rechtsstand 01.01.2015 

(1) 1Arbeitslohn, der nach dem Tod des Arbeitnehmers gezahlt wird, darf grundsätzlich unabhängig 

vom Rechtsgrund der Zahlung nicht mehr nach den steuerlichen Merkmalen des Verstorbenen 

versteuert werden. 2Bei laufendem Arbeitslohn, der im Sterbemonat oder für den Sterbemonat gezahlt 

wird, kann der Steuerabzug aus Vereinfachungsgründen noch nach den steuerlichen Merkmalen des 

Verstorbenen vorgenommen werden; die Lohnsteuerbescheinigung ist jedoch auch in diesem Falle für 

den Erben auszustellen und zu übermitteln. 

(2) 1Zahlt der Arbeitgeber den Arbeitslohn an einen Erben oder einen Hinterbliebenen aus, ist der 

Lohnsteuerabzug vorbehaltlich des Absatzes 1 Satz 2 nur nach dessen Besteuerungsmerkmalen 

durchzuführen. 2Die an die übrigen Anspruchsberechtigten weitergegebenen Beträge stellen im 

Kalenderjahr der Weitergabe negative Einnahmen dar. 3Handelt es sich dabei um Versorgungsbezüge 
i. S. d. § 19 Abs. 2 EStG, ist für die Berechnung der negativen, Einnahmen zunächst vom Bruttobetrag 

der an die anderen Anspruchsberechtigten weitergegebenen Beträge auszugehen; dieser Bruttobetrag 

ist sodann um den Unterschied zwischen den beim Lohnsteuerabzug berücksichtigten Freibeträgen für 

Versorgungsbezüge und den auf den verbleibenden Anteil des Zahlungsempfängers entfallenden 

Freibeträgen für Versorgungsbezüge zu kürzen. 4Die Auseinandersetzungszahlungen sind bei den 

Empfängern - ggf. vermindert um die Freibeträge für Versorgungsbezüge (§ 19 Abs. 2 EStG) - als 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Rahmen einer Veranlagung zur Einkommensteuer zu 

erfassen (§ 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG). 

(3) Für den Steuerabzug durch den Arbeitgeber gilt im Übrigen Folgendes: 

1. Beim Arbeitslohn, der noch für die aktive Tätigkeit des verstorbenen Arbeitnehmers gezahlt wird, 
ist, wie dies bei einer Zahlung an den Arbeitnehmer der Fall gewesen wäre, zwischen laufendem 

Arbeitslohn, z. B. Lohn für den Sterbemonat oder den Vormonat, und sonstigen Bezügen, z. B. 

Erfolgsbeteiligung, zu unterscheiden. 

2.1Der Arbeitslohn für den Sterbemonat stellt, wenn er arbeitsrechtlich für den gesamten 

Lohnzahlungszeitraum zu zahlen ist, keinen Versorgungsbezug i. S. d. § 19 Abs. 2 EStG dar. 2Besteht 

dagegen ein Anspruch auf Lohnzahlung nur bis zum Todestag, handelt es sich bei den darüber 

hinausgehenden Leistungen an die Hinterbliebenen um Versorgungsbezüge. 3Dies gilt entsprechend 

für den Fall, dass die arbeitsrechtlichen Vereinbarungen für den Sterbemonat lediglich die Zahlung von 

Hinterbliebenenbezügen vorsehen oder keine vertraglichen Abmachungen über die 
Arbeitslohnbemessung bei Beendigung des Dienstverhältnisses im Laufe des Lohnzahlungszeitraums 

bestehen. 4Auch in diesen Fällen stellt nur der Teil der Bezüge, der auf die Zeit nach dem Todestag 

entfällt, einen Versorgungsbezug dar. 5In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 sind die Freibeträge für 

Versorgungsbezüge nicht zu berücksichtigen. 

3. 1Das Sterbegeld ist ein Versorgungsbezug und stellt grundsätzlich einen sonstigen Bezug dar. 2Dies 

gilt auch für den Fall, dass als Sterbegeld mehrere Monatsgehälter gezahlt werden, weil es sich hierbei 

dem Grunde nach nur um die ratenweise Zahlung eines Einmalbetrages handelt. 3Die laufende Zahlung 

von Witwen- oder Hinterbliebenengeldern i. S. d. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG durch den Arbeitgeber 

ist demgegenüber regelmäßig als laufender Arbeitslohn (Versorgungsbezug) zu behandeln. 

4. 1Soweit es sich bei den Zahlungen an die Erben oder Hinterbliebenen nicht um Versorgungsbezüge 
handelt, ist zu prüfen, ob der Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) zum Ansatz kommt. 2Dabei ist auf 

das Lebensalter des jeweiligen Zahlungsempfängers abzustellen. 3Absatz 2 ist entsprechend 

anzuwenden. 

5. 1Soweit Zahlungen an im Ausland wohnhafte Erben oder Hinterbliebene erfolgen, bei denen die 

Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 oder 3, § 1a EStG nicht vorliegen, ist bei beschränkt steuerpflichtigen 

Arbeitnehmern beim Steuerabzug nach den für Lohnzahlungen geltenden Vorschriften zu verfahren; 
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 wegen der Besonderheiten wird auf § 38b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b, § 39 Abs. 2 und 3, § 

39a Abs. 2 und 4, § 39b Abs. 1 und 2, § 39c Abs. 2 EStG hingewiesen. 2Dabei ist jedoch zu beachten, 

dass auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens das Besteuerungsrecht dem Ansässigkeitsstaat 

zustehen kann. 
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B Namen wichtiger Reports und zugehörige Transaktionen 

"ELStAM: An- und Abmeldungen erstellen" (RPCE2VD0_OUT)  

PC00_M01_CE2VD0_OUT - An- und Abmeldungen erstellen   

"ELStAM: An- und Abmeldungen sammeln" (RPCE2SD0_OUT)    

PC00_M01_CE2SD0_OUT - An- und Abmeldungen sammeln   

"ELStAM: Abfrage der Clearingstelle nach Rückmeldungen" (RPCE2AD0_IN)   

PC00_M01_CE2AD0_IN - Eingangsmeldungen abholen (Clearingstelle)   

"ELStAM: XML-Daten in ELStAM-Tabelle übernehmen" (RPCE2SD0_IN)    

PC00_M01_CE2SD0_IN - Eingangsmeldungen zuordnen   

"ELStAM: Stammdaten durch ELStAM aktualisieren" (RPCE2VD0_IN)   

PC00_M01_CE2VD0_IN - Eingangsmeldungen verarbeiten (Aktualisierung Stammdaten)   

"ELStAM: Lohnsteuermerkmale Anzeigen" (RPCE2LD0)    

PC00_M01_CE2LD0 - Meldungen anzeigen   

"ELStAM: Sachbearbeiter Aufgabenliste" (RPCE2LD0_TODO)   

PC00_M01_CE2LD0_TODO - Aufgabenliste bearbeiten   

"ELStAM-Daten verwalten" (RPCE2ZD0) "  

PC00_M01_CE2ZD0 - Meldungen im Fehlerfall erneut zuordnen   

"ELStAM: Fehlende IdNr prüfen" (RPLE2AD0) 

PC00_M01_LE2AD0 - Fehlende IdNr prüfen 

"ELStAM: Hilfs- und Analyseprogramm" (RPUE2BD0)   

PC00_M01_UE2BD0 - ELStAM: Hilfs- und Analyseprogramm   

"ELStAM: Checktool zur Prüfung der Meldedaten" (RPUE2ED0) 

PC00_M01_UE2ED0 - Checktool zur Prüfung der Meldedaten  

"IT 0012: Korrektur Bescheinigungszeitraum" (RPITXAD0) 

PC00_M01_ITXAD0 - Bescheinigungszeiträume korrigieren 

 

ELStAM-Menü: 
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C Abkürzungen 

AG Arbeitgeber 

AN Arbeitnehmer 

CS Clearingstelle 

DSAG Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e.V. 

EFOLGE gemäß Hinweis 1758477 ELStAM: FAQ: Verursachungsdatum einer Meldung 

HAG Hauptarbeitgeber 

HW Hinweis 

IdNr. Identifikationsnummer  

IT Informationstyp / Infotyp 

JuPer Juristische Person 

MA Mitarbeiter 

NAG Nebenarbeitgeber 

OSS Fehlerdatenbank der SAP (OSS-Meldungen sind entsprechend Support-Meldungen der 

Kunden an SAP) 

refDatumAG Meldebeginn für ein Arbeitsverhältnis in der ELStAM-Datenbank  

VH Verfahrenshinweis 

XML technische Sprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten  



Kundeninformation „ELStAM im laufenden Betrieb“ 
6 Bausteine für Systembetreuer  

6.7 Teilapplikationen zum Ein- und Ausschalten von Funktionalität 

309 

©abresa GmbH Version: 18, 14.02.2020 Angela Spietschka 

 

 



Kundeninformation „ELStAM im laufenden Betrieb“ 
6 Bausteine für Systembetreuer  

6.7 Teilapplikationen zum Ein- und Ausschalten von Funktionalität 

310 

©abresa GmbH Version: 18, 14.02.2020 Angela Spietschka 

D  Stichwortverzeichnis 

 

AGSTNR    37, 91, 94, 104, 128, 137, 140, 162, 173f, 186, 196, 206f, 227, 270 

Änderungsliste    31, 37ff, 41, 48, 53, 61, 68f, 91ff, 98f, 101f, 105, 107ff, 116, 123ff, 129f, 137f, 141, 157, 159ff, 

166, 168ff, 179, 186f, 192, 194, 197, 202, 206f, 213, 218, 224, 227f, 233, 241f, 244f, 247, 250, 252, 254ff, 271ff, 

282f, 285 

 für das Vorjahr    30, 107, 148, 283 

Arbeitgebersteuernummer    36f, 55, 58, 63, 82, 87, 90ff, 94, 97ff, 103f, 125ff, 131, 135, 137, 140, 152, 155ff, 

162f, 171ff, 179, 182ff, 196, 204ff, 223f, 227, 231ff, 237, 241, 246, 265, 281, 285, 289f 

An- und Abmeldungen erstellen    siehe Report "ELStAM Abfrage der Clearingstelle"     

An- und Abmeldungen sammeln    siehe Report "ELStAM Lohnsteuermerkmale anzeigen"     

Aufgabenliste bearbeiten    siehe Report "ELStAM Sachbearbeiter Aufgabenliste"     

Austritt     siehe auch Austrittsmaßnahme    33, 36, 50, 63, 78ff, 92, 107, 131, 144, 151, 157, 179, 181ff, 187, 

191, 199, 201, 205f, 214, 218, 224, 256, 271, 278, 282ff, 292, 298 

Austrittsdatum     siehe auch Austrittsmaßnahme    50, 63, 79, 181f 

Austrittsmaßnahme    50, 79, 82, 144, 205f 

B2A-Manager    34f, 44, 53, 57f, 115, 122ff, 127ff, 133, 160f, 164, 168, 170, 175, 190, 198, 200, 215f, 222, 226, 

244, 252, 254, 256, 284, 290, 293 

BAdI HRPAYDEST_E2_BESCHBG    siehe HRPAYDEST_E2_BESCHBG     

Beschäftigungsbeginn    29, 34, 54, 63f, 73, 81, 139, 144, 146, 149, 154, 183f, 195f, 203, 206ff, 214, 235, 237f, 

241, 275, 277, 279, 281, 283f 

Betriebsstättenfinanzamt    26, 90f, 93ff, 100, 102, 121, 126f, 129, 131ff, 137, 152, 157, 162, 171, 173f, 295, 

300, 302 

Clearingstelle    30f, 35, 37ff, 46ff, 53, 57ff, 67ff, 71, 80f, 83ff, 90, 94, 97ff, 115f, 121ff, 140f, 143, 145f, 148f, 

151, 153ff, 157f, 160ff, 170ff, 177ff, 181, 183, 186f, 189ff, 193, 197f, 200ff, 205ff, 213ff, 222, 224, 226f, 233ff, 

238, 244ff, 248, 250, 254, 285, 293, 307, 309 

Datenabruf    25, 27, 47, 73, 202, 208, 299 

Datenlieferant    55, 62, 88, 90, 97f, 101ff, 105, 125, 135, 152, 155, 173, 207, 233, 235ff, 284f 

Datenpaket    126, 160, 166f 

Datenübermittler    91, 93, 124f, 127f, 132, 134, 141, 241 

Datum Abmeldung zum    50, 56, 79 

DE2AT    siehe Merkmal DE2AT     

DE2EL    siehe Merkmal DE2EL     

EFOLGE    40ff, 196f, 244ff, 309 

Eingangsmeldungen abholen (Clearingstelle)    siehe Report "XML-Daten in ELStAM-Tabelle übernehmen"     

Eingangsmeldungen verarbeiten    siehe Report "ELStAM An- und Abmeldungen sammeln"     

Eingangsmeldungen zuordnen    siehe Report "ELStAM Stammdaten durch ELStAM aktualisieren"     

Eintritt     siehe auch Eintrittsmaßnahme    30, 32f, 47, 58, 73, 78, 80ff, 117, 144, 179, 191, 199ff, 205, 207ff, 

246, 271, 277ff, 292, 296ff 

Eintrittsdatum     siehe auch Eintrittsmaßnahme    47, 58, 83, 117, 200f, 207f, 246, 279 

Eintrittsmaßnahme    33, 80ff, 144, 205, 278, 292 
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Einwohnermeldebehörde    138 

ELStAM Hilfs- und Analyseprogramm    siehe Report "ELStAM An- und Abmeldungen erstellen"     

ELSTER-Zertifikat    37, 55, 87f, 90f, 93, 97ff, 103ff, 125, 128, 135, 152, 156, 163f, 177, 185, 207, 274 

ENTRY    siehe Merkmal ENTRY     

Exit HRPAYDEST_E2_BESCHBG    siehe HRPAYDEST_E2_BESCHBG     

Feld 

 Änderung durch ELStAM    46, 147, 149, 158, 208, 218, 268f 

 Datum Abmeldung zum    50, 56, 79 

 Hauptarbeitgeber 

 Sonderverarbeitung 

 Sonderverarbeitung Abmeldung    49f, 56, 83, 85, 144f, 266 

 Sonderverarbeitung Anmeldung    46, 49, 56, 81, 83, 85f, 144f, 206, 266f 

 Sperre ELStAM    46, 71, 136ff, 140, 267 

Finanzamt    siehe Clearingstelle, siehe Betriebsstättenfinanzamt, siehe Wohnsitzfinanzamt     

Freibetrag    25, 48, 76, 106, 109f, 112ff, 137, 140, 148, 189f, 214, 267f, 295, 299 

Geburtsdatum    28, 31, 58f, 72, 94, 99, 110, 142f, 152, 179, 181, 237, 241, 284 

Gegenmeldung    32f, 58, 75, 204, 228, 248 

Gemeinde, fehlerhafte Datenlieferung     

GLBID    115, 161, 175 

Grund der Nichtteilnahme 

 Angabe HAG oder NAG liegt nicht vor    47f 

 Steuerkarte /besondere Bescheinigung liegt nicht vor     

 Auslandswohnsitz    47, 267 

 Besondere Bescheinigung    47, 49, 55, 70f, 76, 86, 136, 138, 158, 267, 271 

 Eingetragene Lebenspartnerschaft    48, 267 

 IdNr nicht mitgeteilt    47, 73 

 Kundenvorgabe    47, 267 

 Steuerfreie Zahlung    48 

 weitere Personalnummer zur IdNr    46f 

 wohnsitzlos    47, 77 

GUID    190, 196, 237 

GUID_REF_ANAB    190 

HAG    siehe Hauptarbeitgeber     

Hauptarbeitgeber     siehe auch Hauptarbeitsverhältnis    27ff, 34, 45, 47, 54ff, 61f, 64f, 67f, 70, 72f, 75, 78ff, 

83f, 111, 113ff, 134, 137, 139f, 145, 147, 149ff, 158, 178f, 181f, 201ff, 207ff, 214, 224f, 235, 246ff, 272f, 292, 

309 

Hauptarbeitsverhältnis     siehe auch Hauptarbeitgeber    26ff, 36, 43, 61ff, 139, 142, 144, 149, 151f, 154, 158, 

202, 205, 208, 272f, 284 

HRPAYDEST_E2_BESCHBG    183, 195f, 279, 284 

Identifikationsnummer     siehe auch IdNr    25f, 47, 57, 59, 85f, 143, 160, 177, 295, 297ff, 309 
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IdNr    25ff, 31ff, 36, 38, 46f, 51, 55, 58f, 62ff, 70, 72f, 76, 85, 94, 98f, 103, 117, 119, 138, 142, 152, 155, 172, 

179, 181, 184, 190, 192, 194, 196, 201, 208, 215, 217f, 231, 233f, 236f, 240f, 246f, 250, 269f, 273ff, 284, 292, 

307, 309 

Kennzeichen 

 Änderung durch ELStAM    siehe Feld Änderung durch ELStAM     

 Anmeldung erzwingen    siehe Feld Anmeldung erzwingen     

 Datum Abmeldung zum    siehe Feld Datum Abmeldung zum     

 Hauptarbeitgeber    siehe Feld Hauptarbeitgeber     

 Sonderverarbeitung    siehe Feld Sonderverarbeitung     

 Sonderverarbeitung Abmeldung    siehe Feld Sonderverarbeitung Abmeldung     

 Sonderverarbeitung Anmeldung    siehe Feld Sonderverarbeitung Anmeldung     

 Sperre ELStAM    siehe Feld Sperre ELStAM     

Kinderfreibetrag    26, 58f, 189 

Kirchensteuer    26, 30, 77, 107, 111, 117, 291, 296, 298 

Kulanzfrist    27, 66f, 149f, 202, 207ff 

LEAVE    siehe Merkmal LEAVE     

Lohnsteuer    25ff, 31, 51f, 58f, 68, 70, 73f, 78, 80, 92, 97, 107ff, 111ff, 138, 142, 145, 150, 159, 166, 180f, 190, 

195f, 209, 240, 263, 268f, 281, 283f, 291, 294ff, 302, 304, 307 

Lohnsteuerbescheinigung    25, 29, 74, 80, 97, 108f, 111, 159, 283f, 302, 304 

Lohnsteuerkarte    25, 70, 73, 111, 142, 209 

Massenabmeldung    95f, 101, 179, 223ff, 232f, 235, 289f 

Massenanmeldung    95ff, 101, 116, 131, 225, 233 

Mehrfachbeschäftigung    27, 47, 73f, 184, 273ff 

Meldungen anzeigen    siehe Report "ELStAM-Daten verwalten"     

Meldungen im Fehlerfall erneut zuordnen    siehe Report "ELStAM Hilfs- und Analyseprogramm"     

Merkmal 

 DE2AT    80, 137, 280 

 DE2EL    32f, 195, 277ff 

 ENTRY    32, 191, 195, 271, 273, 277ff 

 LEAVE    33, 191, 273, 278 

NAG    siehe Nebenarbeitgeber     

NDTIC    siehe Nutzdatenticket     

Nebenarbeitgeber     siehe auch Nebenarbeitsverhältnis    28f, 32f, 47f, 67, 73, 75, 79, 82, 107, 111, 113ff, 135, 

139, 149ff, 178, 181f, 201ff, 214, 224f, 246ff, 267, 272, 282, 292, 309 

Nebenarbeitsverhältnis     siehe auch Nebenarbeitgeber    26f, 29, 36, 47, 55f, 61ff, 68, 79, 111, 114, 134, 142, 

144f, 154, 179, 182, 201ff, 207ff, 233, 246, 272, 284, 292 

Nutzdaten    38, 115, 124, 130, 160, 168, 171, 173ff, 186, 253f 

Nutzdatenblock    115, 160 

Nutzdatenticket    124, 130, 168, 171, 173ff, 186, 254 

P01E2_STATUS    162 
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PC00_M01_CE2AD0_IN    siehe Report "ELStAM: Abfrage der Clearingstelle"     

PC00_M01_CE2LD0    siehe Report "ELStAM: Lohnsteuermerkmale anzeigen"     

PC00_M01_CE2LD0_TODO    siehe Report "ELStAM: Sachbearbeiter Aufgabenliste"     

PC00_M01_CE2SD0_IN    siehe Report "ELStAM: XML-Daten in ELStAM-Tabelle übernehmen"     

PC00_M01_CE2SD0_OUT    siehe Report "ELStAM: An- und Abmeldungen sammeln"     

PC00_M01_CE2VD0_IN    siehe Report "ELStAM: Stammdaten durch ELStAM aktualisieren"     

PC00_M01_CE2VD0_OUT    siehe Report "ELStAM: An- und Abmeldungen erstellen"     

PC00_M01_CE2ZD0    siehe Report "ELStAM-Daten verwalten"     

PC00_M01_LE2AD0    siehe Report "ELStAM Fehlende IdNr prüfen"     

PC00_M01_UE2BD0    siehe Report "ELStAM: Hilfs- und Analyseprogramm"     

Personalnummer    27, 33, 36ff, 46f, 50, 52ff, 57, 59, 73, 85f, 99ff, 103ff, 117, 131, 141, 143, 155ff, 168f, 173, 

177f, 184, 190ff, 194, 196, 201, 204, 211ff, 217f, 223ff, 231, 236f, 241ff, 245f, 248, 250f, 254f, 258, 260f, 265, 

268ff, 273ff, 292 

Pflegeview 

 V_5D0P_B    131, 173, 184ff, 188, 232, 281, 289 

 V_T596L    190f, 195f, 232, 281, 284, 286 

 V_T596M    77, 231, 279, 281f, 285f, 289 

 V_T596N    191, 195f, 281, 284, 286 

Quarantäne    34ff, 38, 41, 55, 81, 167f, 177f, 182, 193, 196, 198ff, 204, 214f, 226, 248, 251, 292f 

refDatumAG    62ff, 81, 83f, 111, 132, 134, 137, 139f, 145ff, 179, 202, 205, 208, 214, 224, 241, 247, 272f, 275, 

309 

Rentner    28, 80, 117, 119, 135, 183, 195, 266, 277, 279f 

Report 

 ELStAM: Abfrage der Clearingstelle    37, 57, 59, 104f, 122, 163, 166ff, 171f, 222, 227, 307 

ELStAM: An- und Abmeldungen erstellen    33, 44, 46, 49, 54, 57f, 69, 71, 75f, 81f, 86, 97, 116f, 128, 

143, 153f, 160, 178, 180, 191, 199ff, 204ff, 222, 224f, 228, 234f, 243, 246, 248, 256, 284, 307 

 ELStAM: Fehlende IdNr prüfen    117, 307 

ELStAM: Hilfs- und Analyseprogramm    36, 39, 44, 53, 175, 177f, 193, 197, 216, 218, 222, 249, 251, 

253ff, 307 

 ELStAM: Lohnsteuermerkmale anzeigen    51f, 68, 180f, 269 

 ELStAM: Sachbearbeiter Aufgabenliste    127, 130, 307 

ELStAM: Stammdaten durch ELStAM aktualisieren    36, 39, 42, 54, 57ff, 77, 108f, 159, 169, 177, 194, 

197, 225, 228, 242, 245, 251, 307 

ELStAM: XML-Daten in ELStAM-Tabelle übernehmen    36, 38, 41, 57ff, 105, 130, 169, 172, 175, 177, 

184, 188, 196, 227, 242, 255, 307 

ELStAM-Daten verwalten    36, 44, 49, 55ff, 59f, 142ff, 170, 177f, 180, 182, 184, 188, 191, 194, 206, 

215, 219, 229, 235f, 242, 244, 251, 266, 307 

 RPISTJD0    106f 

 RPUTX1D0    165f, 286 

RFC-Verbindung    160, 163 

RPCE2AD0_IN    siehe Report "ELStAM: Abfrage der Clearingstelle"     
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RPCE2LD0    siehe Report "ELStAM: Lohnsteuermerkmale anzeigen"     

RPCE2LD0_TODO    siehe Report "ELStAM: Sachbearbeiter Aufgabenliste"     

RPCE2SD0_IN    siehe Report "ELStAM: XML-Daten in ELStAM-Tabelle übernehmen"     

RPCE2SD0_OUT    siehe Report "ELStAM: An- und Abmeldungen sammeln"     

RPCE2VD0_IN    siehe Report "ELStAM: Stammdaten durch ELStAM aktualisieren"     

RPCE2VD0_OUT    siehe Report "ELStAM: An- und Abmeldungen erstellen"     

RPCE2ZD0    siehe Report "ELStAM:-Daten verwalten"     

RPISTJD0    106f 

RPLE2AD0    siehe Report "ELStAM: Fehlende IdNr prüfen"     

RPUE2BD0    siehe Report "ELStAM: Hilfs- und Analyseprogramm"     

RPUTX1D0    165f, 286 

Sechs-Wochen-Frist    29, 36, 66, 78, 151f, 179, 202ff, 207f, 235, 247, 283 

Solidaritätszuschlag    107 

Sonderverarbeitung 

 Anmeldung mit Abmeldung Vorgängersatz    48, 197, 266f 

 Manuelle Pflege angemeldeter AN    48f, 71f, 86, 158, 197 

 nicht teilnehmen    46ff, 55, 70f, 73, 76f, 85, 197, 267, 284 

Sonderverarbeitung Abmeldung    siehe Feld Sonderverarbeitung Abmeldung     

Sonderverarbeitung Anmeldung    siehe Feld Sonderverarbeitung Anmeldung     

Sperre ELStAM    siehe Feld Sperre ELStAM     

Status einer Änderungsliste    169, 241f, 255 

Status einer ELStAM-Meldung 

 abgelehnt von CS    59, 125, 204, 248 

 beantwortet     27, 35, 57f, 100, 135, 152, 156, 177, 202, 233, 269 

 empfangen     37f, 51, 57, 59, 99, 104, 173, 185, 216, 256 

 erledigt     136, 141, 155, 259f, 262 

fehlerhaft     27, 36, 38f, 45, 47, 58f, 78, 81f, 86, 129, 135, 141, 155, 162, 169f, 173, 175f, 182f, 186, 

189ff, 195f, 198f, 201, 205, 219, 222, 228, 243, 252, 255f, 272f 

 gesammelt     34ff, 57f, 124, 190, 199, 214, 220, 222, 247f 

 manuell verarbeitet     60, 81, 170, 179, 182, 185, 188, 192, 194, 266 

neu     25f, 28ff, 35f, 38f, 44ff, 48f, 54ff, 71, 75, 77ff, 99ff, 105f, 110ff, 116f, 121, 124ff, 131ff, 139f, 

142ff, 161ff, 168ff, 177ff, 191f, 194, 197, 199, 201f, 204ff, 214f, 219f, 223f, 228f, 231ff, 235ff, 248, 

251, 255, 257, 261ff, 266, 270f, 273f, 282f, 285, 287, 289f, 292, 294, 307 

 nicht zugeordnet     59, 105, 175, 184, 194, 258 

 obsolet     44, 55, 58, 83, 147, 191, 205, 267 

 übertragen     34f, 41ff, 54, 57f, 61, 124, 127ff, 133, 197, 220, 222, 245 

verarbeitet     32f, 35, 38ff, 57ff, 81f, 116f, 125ff, 129f, 133, 143, 145f, 162, 168ff, 175, 178f, 182, 185ff, 

192ff, 196ff, 204, 206, 227f, 241f, 244ff, 254ff, 266, 270, 272 

 verteilt     59, 222, 266, 293 
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zugeordnet     36, 44, 57, 59, 78f, 90f, 94, 97f, 105, 126, 157, 160, 162, 173, 175, 184, 186, 192, 194, 

215, 227, 231, 241f, 245, 258, 266, 281, 285 

Status eines Transfertickets    175f, 222, 252 

Steuerjahr    107ff, 111, 159, 171, 185, 192f, 283 

Steuerklasse    25ff, 29ff, 33, 39ff, 49, 51, 55, 58f, 70f, 73ff, 80, 107, 111, 119, 134ff, 144f, 147, 149f, 152ff, 178, 

182, 188f, 201ff, 208f, 223ff, 246ff, 250, 267, 269ff, 280, 282ff, 291f, 295ff 

Steuernummer    36f, 43, 55, 87ff, 100ff, 124ff, 131ff, 145, 152, 162, 173f, 177ff, 182, 185ff, 196, 207, 223ff, 

232f, 235, 237, 240f, 269, 285, 289f, 300 

Steuerpflicht    25, 30, 32f, 47, 75ff, 116f, 119, 137f, 141f, 225, 269, 284, 293f, 298, 300f 

Tabelle T5D2M    108f 

Teilapplikation    41, 50, 77, 97, 100, 105, 162f, 165, 174, 183ff, 190f, 193, 195ff, 207, 210, 223f, 231ff, 237, 244, 

263, 277ff, 281ff, 293ff 

 E2BA    278f 

 E2BS    77, 293 

 E2ML    41, 193, 197, 244, 293 

 LSTB    97, 166, 184, 190, 195f, 232f, 281, 285, 289f 

 LSTC    50, 77, 174, 183, 190f, 195f, 263, 277, 279, 281ff 

 LSTD    174, 191, 195f, 281, 284f 

 LSTK    105, 162f, 165, 207, 237, 285ff 

 LSTZ    100, 131, 174, 185ff, 223f, 231ff, 281, 289f 

 STBS    293 

 STPB    210, 290 

Transaktion 

 An- und Abmeldungen erstellen    siehe Report "ELStAM: Abfrage der Clearingstelle"     

 An- und Abmeldungen sammeln    siehe Report "ELStAM: Lohnsteuermerkmale anzeigen"     

 Aufgabenliste bearbeiten    siehe Report "ELStAM: Sachbearbeiter Aufgabenliste"     

Eingangsmeldungen abholen (Clearingstelle)    siehe Report "ELStAM: XML-Daten in ELStAM-Tabelle 

übernehmen"     

 Eingangsmeldungen verarbeiten    siehe Report "ELStAM: An- und Abmeldungen sammeln"     

 Eingangsmeldungen zuordnen    siehe Report "ELStAM: Stammdaten durch ELStAM aktualisieren"     

 ELStAM Hilfs- und Analyseprogramm    siehe Report "ELStAM: An- und Abmeldungen erstellen"     

 Fehlende IdNr prüfen    siehe Report "ELStAM: Fehlende IdNr prüfen"     

 Meldungen anzeigen    siehe Report "ELStAM-Daten verwalten"     

 Meldungen im Fehlerfall erneut zuordnen    siehe Report "ELStAM: Hilfs- und Analyseprogramm"     

Transferticket    121ff, 130f, 162, 166, 175f, 222, 227, 237, 241, 250, 252 

Ummeldung    27, 34, 39ff, 44f, 47, 51, 58ff, 62ff, 69, 87f, 90ff, 99ff, 105, 116, 123, 125f, 131ff, 141, 144f, 149, 

152ff, 162, 171ff, 178ff, 186f, 191, 197ff, 207, 215, 218f, 222, 229, 233ff, 238f, 242f, 245, 248, 266, 270ff 

Verfahrenshinweis    58f, 64, 66ff, 81, 83f, 90ff, 99ff, 124ff, 131ff, 151ff, 160, 165, 179ff, 202, 205f, 208, 213, 

224, 229, 235, 241, 248f, 272ff, 280, 309 

 551000009    91, 94, 126 

 551005006    129, 133 
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 551005007    129, 133 

 551005008    93, 101, 129, 132ff, 179, 235 

 552010102    93, 101, 131ff 

 552020101    135, 141 

 552020102    46, 135ff, 140, 154, 247, 280 

 552020103    64, 67f, 137, 139f, 150, 179, 202, 247, 272 

 552020200    138, 140 

 552020202    72, 142, 274 

 552020203    81, 143ff, 148, 156, 179ff, 206, 273f 

 552020205    147, 272 

 552020213    66, 81, 134, 148, 275 

 552020214    149f, 202, 208 

 552020215    67, 151f, 205, 273 

 552020300    94, 99, 152, 156f, 179, 224, 234, 274 

 552020303    83f, 143, 153, 241 

 552020307    83f, 153f, 224 

 999999999    126f, 130 

Vertragsverlängerung    55, 191, 218 

Vorarbeitgeber    29, 149, 151f, 207f, 247 

Vorjahr    27f, 30, 63, 107ff, 111f, 148, 159, 283 

Wiedereintritt    32, 36, 79, 142, 144f, 179, 187, 201, 277f, 284, 290 

Wohnsitzfinanzamt    25, 30, 47f, 75, 86, 121, 136ff, 141f, 158f, 189, 295, 300 

wohnsitzlos    47, 77 

Zeitraum aus Variante    256 

Zeitscheibe    50ff, 118, 137, 140, 179, 218, 223f, 242, 250, 271, 290 

Zertifikat    siehe ELSTER-Zertifikat     

ZID    siehe Zobel-ID     

Zobel-ID    94ff, 125, 127 

Zuflussmonat    29, 79 

Zuflussprinzip    79f 

 


